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Liebe Leserin, lieber Leser,

Restorative Justice (RJ) bzw. 

Opferorientierung im Justiz-

vollzug ist ein wichtiges, re-

gelmäßig wiederkehrendes 

Thema in unserem Justiz-

Newsletter. In der vor Ihnen 

liegenden 37. Ausgabe be-

richtet die RJ-Praktikerin 

Daniela Hirt von ihrem Kon-

zept „Betroffenen-orientiertes 

Arbeiten im Strafvollzug 

(BoAS)“, das sie zusammen 

mit Daniel Rilli in der JVA 

Bielefeld-Brackwede erfolg-

reich umgesetzt hat.

Seit Oktober 2018 klopft die 

Digitalisierung im nieder-

sächsischen Justizvollzug 

auch in Form des Fachver-

fahrens BASIS-VV sukzessi-

ve an jede Bürotür. Kerstin 

Popek (JVA Lingen), Jose-

fine Röder (JA Hameln) und 

Dr. Stefan Suhling (Krimino-

logischer Dienst) stellen ers-

te Ergebnisse nach der Ein-

führung von bisher drei Mo-

dulen vor. 

Unser Experte für Vollzugs-

recht Michael Schäfersküp-

per von der Fachhochschule 

für Rechtspflege Nordrhein-

Westfalen beleuchtet den 

unmittelbaren Zwang im Jus-

tizvollzug. Er zeigt, dass un-

mittelbarer Zwang nachran-

gig zu anderen Maßnahmen 

einzusetzen und somit Ulti-

ma Ratio, also letztes Mittel 

ist.

Kilian Letzas von der JVA 

Wittlich befasst sich mit den 

„Neuen Psychoaktiven Stof-

fen (NPS)“. Er ist der rhein-

land-pfälzische NPS-Koordi-

nator und stellt Ihnen ein 

Bekämpfungs- und Präventi-

onskonzept vor. Das daraus 

resultierende Projekt wurde 

aufgrund der positiven Erfah-

rungen bereits auf zehn Bun-

desländer erweitert. Drei 

weitere sollen im Laufe des 

Jahres noch hinzu kommen. 

Moderne Haftraummedien-

systeme ermöglichen den 

Anschluss an die digitale 

Welt, um den Insassen 

dadurch bestmöglich auf ihr 

Leben nach der Entlassung 

vorzubereiten. Roman Loo-

ser von der IBG Engineering 

AG meint, dass sich diese 

Investition in die Resoziali-

sierung für alle lohnt. Er stellt 

Ihnen die gewonnenen Er-

kenntnisse aus einem Pilot-

projekt in den beiden schwei-

zerischen Justizvollzugsan-

stalten Realta und Cazis vor, 

die eine Multimedia-Lösung 

eingeführt haben. 

Dr. Joscha Hausam von der 

Charité Universitätsmedizin 

hat ein Instrument zur syste-

mischen Beurteilung des 

Haftverhaltens auf Basis von 

Alltagsbeobachtungen des 

Allgemeinen Vollzugsdiens-

tes (AVD) entwickelt. Die 

wesentlichen Ergebnisse hat 

er für Sie zusammengefasst.

Wir wünschen Ihnen viel 

Spaß beim Lesen! 

Herzliche Grüße aus Celle 

sendet Ihnen

   Michael Franke
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sanktionierenden 

Grundgedanken des 

Strafrechts hinaus das 

Ziel der Befriedung und 

der Entwicklung aller 

Beteiligten. Der Straf-

vollzug hat – so das 

Bundesverfassungsge-

richt in ständiger Recht-

sprechung (BVerfG, Be-

schluss vom 21. Sep-

tember 2018 – 2 BvR 

1649/17) – unter ande-

rem das Ziel der Resozi-

Umgesetzt in der Justizvollzugsanstalt Bielefeld- Brackwede 

als Täter- Opfer- Kreis (TOK)
von Daniela Hirt und Daniel Rilli

BETROFFENENORIENTIERTES ARBEITEN IM STRAFVOLLZUG (BOAS)

Im Dezember 2021 ka-

men die Justizministerin-

nen und Justizminister 

der Mitgliedsländer des 

Europarates in Venedig 

zusammen und haben 

die Venedig-Deklaration 

zu Restorative Justice 

verkündet. Die Erklärung 

unterstreicht die Bedeu-

tung von Restorative 

Justice und ermutigt die 

Mitgliedstaaten landes-

weit Zugang zu Restorati-

ve Justice Maßnahmen 

zu gewähren.1 „Mit Res-

torative Justice schlagen 

wir ein neues Kapitel in 

der Justiz auf“, sagte die 

italienische Justizministe-

rin Marta Cartabia, Vorsit-

zende der Europaratkon-

ferenz. 

Der Restorative Justice 

Projektansatz in der Jus-

tiz verfolgt über den 

Programm von Prison 

Fellowship International.2

In einer Evaluation der 

Sheffield Hallam Univer-

sity von 2009 (durch S. 

Feasey und P. Williams) 

wurde belegt, dass durch 

die Teilnahme an dem 

o.g. Restorative Justice 

Projekt die Faktoren, die 

eine Täterrückfälligkeit 

begünstigen, signifikant 

reduziert werden. Die 

präventive Wirkung des 

Projektes konnte ent-

sprechend nachgewiesen 

rinnen, ihre Handlungen 

zu ändern und kon-

zentriert sich auf die Be-

reitstellung von Hilfeleis-

tungen für die Men-

schen, die von ihnen 

geschädigt wurden. 

Das Konzept vom Be-

troffenenorientierten Ar-

beiten im Strafvollzug 

(BoAS) ist inspiriert 

durch das Sycamore 

Tree Project®, ein inter-

national anerkanntes 

alisierung von Straftätern 

und Straftäterinnen. Da-

bei drohen nicht selten 

die Interessen der Perso-

nen, die Betroffene einer 

Straftat geworden sind, 

vernachlässigt zu wer-

den. Resozialisierung 

von Strafgefangenen und 

die Einbeziehung ge-

schädigter Personen 

schließen sich jedoch 

nicht aus. Im Sinne einer 

sozialen Integration er-

gänzen sich diese viel-

mehr. Die fehlende Be-

wältigung eines Tatge-

schehens und das feh-

lende Bewusstsein von 

Tatfolgen wirken sich 

negativ auf die Individuen 

und auf die Gesellschaft 

aus. Die Durchführung 

eines auf Wiedergutma-

chung abzielenden Jus-

tizprojektes unterstreicht 

die Verantwortlichkeit der 

Straftäter und Straftäte-

Die Justizvollzugsanstalt Bielefeld-Brackwede ist eine Anstalt des geschlossenen Vollzuges 

für Frauen und Männer  (Foto).

Daniela Hirt (Foto oben)

Diplom-Sozialarbeiterin/-

Sozialpädagogin (FH), Gewalt-

prävention und Restorative 

Justice Praktikerin 

und 

Daniel Rilli  (Foto unten)

Leiter des Sozialdienst 

JVA Bielefeld- Brackwede
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sierung von Straftätern 

und Straftäterinnen als 

Mitglieder einer sicheren 

Gesellschaft (com-

munity building).

Voraussetzung

Die Durchführung eines 

Restorative Justice Pro-

jektes in einer Justizvoll-

zugsanstalt, in dem die 

Trennung der Straftat-

verarbeitung zwischen 

Betroffenen und Straftä-

tern und Straftäterinnen 

aufgehoben wird, stellt 

sierungsziel dabei in den 

Blick genommen. Das 

Projekt zielt in seiner 

Ganzheit darauf ab, Hei-

lung5 und Wiedergutma-

chung für Personen, die 

Betroffene einer Straftat 

geworden sind, zu för-

dern und eine größere 

Akzeptanz für die Folgen 

von erlittenen Straftaten 

zu erzielen. Das Ziel ist 

die Rehabilitation der 

Personen, die Betroffene 

einer Straftat geworden 

sind sowie die Resoziali-

Die dadurch gesammel-

ten praktischen Erfah-

rungen speisen sich 

zusätzlich aus der Zu-

sammenarbeit mit Wis-

senschaftlerinnen,4 de-

ren z.T. unveröffentlich-

te Interviews und Be-

richte sehr wertvoll u.a. 

auch für die Umsetzung 

des Restorative Justice 

Projekt Täter- Opfer-

Kreis (TOK) in der JVA 

Bielefeld- Brackwede 

waren. Sehr deutlich 

wurde in den Projektver-

läufen die Notwendig-

keit, eine externe Pro-

jektleitung einzusetzen, 

die keine Interessenver-

tretung einer der am 

Projekt teilnehmenden 

Personen bzw. beteilig-

ten Institution ist. Die 

gesamte Projektkoordi-

nierung beinhaltet Kon-

zeptarbeit, Auswahl der 

Teilnehmenden, Termi-

nierungen, Strukturierun-

gen aller Vor- und Nach-

gespräche und die Mo-

deration aller Gruppen-

werden.3

Das Restorative Justice 

Pilotprojekt „Opfer und 

Täter im Gespräch“ wur-

de 2016 in der JVA 

Oldenburg umgesetzt. 

Hier hat Daniela Hirt in 

Trägerschaft des Verei-

nes Konfliktschlichtung 

ein Handlungskonzept an 

die spezifischen Gege-

benheiten des deutschen 

Justizvollzuges ange-

passt und das Projekt 

geleitet. 

Die Aufgaben des Jus-

tizvollzuges sind in den 

Strafvollzugsgesetzen 

klar geregelt. Die Inhaf-

tierten sollen zu einem 

künftigen Leben in sozi-

aler Verantwortung oh-

ne Straftaten befähigt 

und die Allgemeinheit 

soll vor weiteren Strafta-

ten geschützt werden. 

Die im Jahr 2022 durch-

geführte Maßnahme für 

eine sog. Opferorientie-

rung im Strafvollzug in 

Form des Restorative 

sitzungen. Es wird ge-

meinsam mit der Leitung 

und dem Team der Jus-

tizvollzugsanstalt ein Pro-

jektplan erstellt. Flankie-

rend steht die Projektlei-

terin bei Bedarf der Jus-

tizvollzugsanstalt bera-

tend zur Seite, koordiniert 

ggf. den Projektbeirat 

sowie die wissenschaftli-

che Begleitung und un-

terstützt bei der Einbin-

dung regionaler Netzwer-

ke und der Öffentlich-

keitsarbeit. 

BETROFFENENORIENTIERTES ARBEITEN IM STRAFVOLLZUG (BOAS)

eine hohe fachliche Her-

ausforderung für alle 

beteiligten Fachkräfte 

dar. Im Projektverlauf 

treten Menschen, die 

Betroffene einer Straftat 

geworden sind und in-

haftierte Straftäter und 

Straftäterinnen (nicht ein 

und derselben Straftat) 

in den Dialog. Der Erfolg 

dieses auf Wiedergut-

machung und auf die 

Herstellung von Gerech-

tigkeit abzielenden Jus-

tizprojektes ist maßgeb-

Justice Projektes TOK in 

der Justizvollzugsanstalt 

Bielefeld-Brack-wede 

geht über den Gedanken 

des Opferschutzes durch 

Verhinderung künftiger 

Straftaten hinaus. Die 

Einsicht der Inhaftierten 

über das Unrecht ihrer 

Straftaten und die Bereit-

schaft, für deren Folgen 

einzustehen, sollen ge-

weckt und unterstützt 

werden. Opferorientie-

rung wird in Übereinstim-

mung mit dem Resoziali-

„Der Erfolg dieses auf 

Wiedergutmachung und auf 

die Herstellung von 

Gerechtigkeit abzielenden 

Justizprojektes ist 

maßgeblich von einer sehr 

intensiven und sorgfältigen 

Vorbereitung abhängig.“

„Die gesamte 

Projektkoordinierung 

beinhaltet Konzeptarbeit, 

Auswahl der Teilnehmenden, 

Terminierungen, 

Strukturierungen aller Vor-

und Nachgespräche und die 

Moderation aller 

Gruppensitzungen. Es wird 

gemeinsam mit der Leitung 

und dem Team der 

Justizvollzugsanstalt ein 

Projektplan erstellt.“

S���n����p�����n�:

„Pr���k�� �rf�l���i�� 

��i��� - Pr��i� ���“ �� 

29. Au�us� 2023 ������
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Betroffenen.  Schon im 

Strafverfahren dreht es 

sich im Wesentlichen 

um „den / die Straftäter 

und Straftäterin“ und es 

gibt kaum einen Raum 

für die Betroffenen, de-

ren Angehörigen oder 

für die Angehörigen der 

Straftäter und Straftäte-

rinnen. Es gibt keinerlei 

Raum, in dem sich bei-

de Parteien in einem 

geschützten Rahmen 

begegnen und in einen 

Austausch gehen kön-

Betroffenen zu berück-

sichtigen sind. Der Straf-

vollzug bedient sich be-

währten Methoden des 

individuellen Täter-Opfer-

Ausgleiches. Er sucht in 

individuellen Vollzugspla-

nungen nach Behand-

lungserfordernissen und 

Umsetzungsmöglichkei-

ten eines, auf das indivi-

duelle Tatgeschehen 

ausgerichteten Tataus-

gleiches, in Abwägung 

mit den besonderen 

Schutzbedürfnissen der 

führen und damit die 

Entwicklung von kontex-

tuellem Verstehen und 

von Opferempathie 

überhaupt erst zu er-

möglichen. In diesem 

Raum haben Sicherheit, 

Achtsamkeit, Respekt 

und Vertrauen oberste 

Priorität. Nur unter die-

sen Voraussetzungen 

kann die Verschmel-

zung von Rehabilitation 

(von Betroffenen) und 

Resozialisierung (von 

Straftätern und Straftä-

terinnen) gelingen. 

Die am Projekt beteilig-

ten Personengruppen 

sprechen naturgemäß 

unterschiedliche Spra-

chen. Personen, die Be-

troffene einer Straftat 

wurden, aber auch nicht 

selten Straftäter und 

Straftäterinnen, sind oft 

traumatisiert, fühlen sich 

stigmatisiert und „aus 

dem Leben gerissen“. 

Sie möchten und müs-

sen mit ihrer Tatge-

lich von einer sehr inten-

siven und sorgfältigen 

Vorbereitung abhängig. 

Wesentlicher Gelingens-

faktor ist zudem, dass ein 

gemeinsamer, sicherer 

Vertrauensraum für die 

Betroffenen hergestellt 

wird, in dem sie von ihren 

Taten und Tatfolgen er-

zählen können. Dieses 

Erzählen hat den An-

spruch, zu wahrhaftiger 

und authentischer Be-

gegnung, Heilung und 

Wiedergutmachung zu 

finden können. Dies 

kann nur unter dem As-

pekt eines prozessorien-

tierten Arbeitens und 

einer interdisziplinären 

und multiprofessionellen 

Zusammenarbeit in ei-

nem Kooperationsbünd-

nis gelingen. Das pro-

zessorientierte und ko-

operative Wirken zieht 

sich durch das Hand-

lungskonzept im Gan-

zen, um der speziellen 

Dynamik und den be-

sonderen Herausforde-

schichte und deren Fol-

gen gesehen und wahr-

genommen werden. Das 

wird ihnen durch die Teil-

nahme an dem Restorati-

ve Justice Projekt ermög-

licht. Daraus ergeben 

sich besondere fachliche 

Herausforderungen für 

die Projektleitung. Sie 

fungiert als interinstitutio-

nelle Übersetzerin und 

strukturiert den Gesamt-

prozess, in dem die Be-

gegnungen von Betroffe-

nen und Inhaftierten statt-

BETROFFENENORIENTIERTES ARBEITEN IM STRAFVOLLZUG (BOAS)

nen. Darüber hinaus 

stehen in der alltägli-

chen Vollzugsarbeit mit 

den Inhaftierten natur-

gemäß deren Themen, 

Problemlagen und Per-

spektiven im Fokus. Die 

Teilnahme an der Fach-

tagung „Opferorien-

tierung im Justizvollzug 

– Perspektiven für die 

Praxis“ im Oktober 2017 

in Göttingen war Aus-

gangspunkt für eine wei-

tergehende Betrachtung 

der opferbezogenen 

rungen eines Restorative 

Justice Projekts gerecht 

zu werden. 

Der Täter-Opfer-Kreis 

in der JVA Bielefeld -

Brackwede

Die opferbezogene Voll-

zugsgestaltung findet im 

§7 Strafvollzugsgesetz 

NRW einen besonderen 

Stellenwert. Die gesetzli-

chen Regelungen stellen 

klar, dass im gesamten 

Vollzugsverlauf die be-

rechtigten Belange der 

„Schon im Strafverfahren 

dreht es sich im 

Wesentlichen um ‚den / die 

Straftäter und Straftäterin‘ 

und es gibt kaum einen Raum 

für die Betroffenen, deren 

Angehörigen oder für die 

Angehörigen der Straftäter 

und Straftäterinnen.“

„In diesem Raum haben 

Sicherheit, Achtsamkeit, 

Respekt und Vertrauen 

oberste Priorität. Nur unter 

diesen Voraussetzungen 

kann die Verschmelzung von 

Rehabilitation (von 

Betroffenen) und 

Resozialisierung (von 

Straftätern und 

Straftäterinnen) gelingen.“
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Bielefeld“ wurden das 

Konzept und die Infor-

mationen zugänglich 

gemacht und über Zei-

tungsartikel wurde die 

breite Öffentlichkeit in-

formiert. Mit Informa-

tionsflyern wurde durch 

das TOK-Team aktiv auf 

Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter von Tank-

stellen und Geschäften 

in Bielefeld zugegan-

gen. Interessierten, po-

tentiellen Teilnehmern 

und Teilnehmerinnen 

den Strafvollzug eine 

besondere Herausforde-

rung dar. In der Umset-

zung haben Informations-

veranstaltungen mit der 

Opferschutzorganisation 

„Weißer Ring“ und den 

Opferschutzbeauftragten 

der regionalen Polizei-

dienststellen stattgefun-

den. Den Fachkräften in 

den regionalen Netzwer-

ken „Psychosoziale Ar-

beitsgemeinschaft Biele-

feld“ und „Netzwerk sozi-

ale Strafrechtspflege 

Fragestellungen, wie: 

„Darf der Vollzug sich 

Betroffenen „bedienen“, 

um Behandlungserfolge 

für den Resozialisie-

rungsprozess von Inhaf-

tierten zu generieren?“ 

wurden umfangreich 

und sensibel diskutiert. 

Der BoAS – Ansatz 

bringt, über die individu-

elle Tataufarbeitung und 

einen häufig nicht zu 

realisierenden, individu-

ellen Täter-Opfer-

Ausgleich hinaus, die 

Chance für die Inhaftier-

ten, sich mit den Per-

spektiven von Betroffe-

nen auseinanderzuset-

zen, welche Erfahrung 

mit ähnlich gelagerten 

Delikten gemacht haben. 

Ab November 2019 hat 

sich eine interne Arbeits-

gruppe von elf Kollegin-

nen und Kollegen, beste-

hend aus dem Anstalts-

leiter, Psychologinnen/

Psychologen, Seelsor-

gern und Sozialarbeite-

rinnen/Sozialarbeitern 

Vollzugsgestaltung in der 

JVA Bielefeld-

Brackwede. Initiiert und 

getragen von der An-

staltsleitung, haben sich 

interessierte Bedienstete 

aller Berufsgruppen wei-

tergehend mit der The-

matik beschäftigt. Gren-

zen und Möglichkeiten 

der gemeinsamen Arbeit 

mit Betroffenen von Straf-

taten und inhaftierten 

Straftätern und Straftäte-

rinnen wurden differen-

ziert erörtert. Ethische 

„Restorative Justice im 

Justizvollzug und der 

Ausstellung „The for-

giveness Project“ in der 

Zeit vom 04.-11.11.2020 

in der JVA Bielefeld 

Brackwede, wurde den 

Inhaftierten die Thema-

tik und die geplante, 

zusammengefunden und 

hat auf Grundlage des 

dargestellten Restorative 

Justice Konzept BoAS –

angepasst an die prakti-

schen Bedarfe der Justiz-

vollzugsanstalt Bielefeld-

Brackwede- das Konzept 

„TOK – Täter-Opfer-

Kreis ein moderierter Ge-

sprächskreis zwischen 

Betroffenen / Betroffe-

nenangehörigen und Tä-

tern“ entwickelt. 

Mit der Projektwoche 

BETROFFENENORIENTIERTES ARBEITEN IM STRAFVOLLZUG (BOAS)

war es fortan möglich, 

sich über unterschiedli-

che Kommunikationswe-

ge an das TOK-Team 

der JVA zu wenden und 

sich über die Maßnah-

me informieren. 

Zum Ablauf des Pro-

jekts:

Nach vielen Einzelge-

sprächen mit Betroffe-

nen und Inhaftierten 

konnten nach zwölf Mo-

naten die Gruppentref-

fen starten. Es gab fünf 

gemeinsame Maßnahme 

mit Betroffenen von 

Straftaten zugänglich 

gemacht. Zudem wurde 

regionales und landes-

weites Fachpublikum 

aus der Justiz, der freien 

Straffälligenhilfe und der 

sog. Opferarbeit über 

das neue Projekt infor-

miert und in die Teilneh-

mendenakquise für den 

ersten Durchlauf einge-

stiegen. Die Teilnehmen-

denakquise auf der Be-

troffenenseite stellt für 

„Nach vielen 

Einzelgesprächen mit 

Betroffenen und Inhaftierten 

konnten nach zwölf Monaten 

die Gruppentreffen starten.“

„Darf der Vollzug sich 

Betroffenen ‚bedienen‘, um 

Behandlungserfolge für den 

Resozialisierungsprozess 

von Inhaftierten zu 

generieren?“, wurden 

umfangreich und sensibel 

diskutiert. 
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Zur Schaffung von Si-

cherheit in den Begeg-

nungen wurden Selbst-

fürsorgeregeln und 

Gruppenregeln in bei-

den Gruppen sowie eine 

verbindliche Struktur 

erarbeitet. Es wurde die 

Landkarte der Befind-

lichkeiten (mit eigenem 

Symbol zum Setzen) als 

wiederkehrender Be-

standteil für den Beginn 

jeder Sitzung eingeführt 

(siehe Abbildung). Die 

Methodik ermöglichte 

und Täterinnen) begann 

mit dem Entzünden der 

Kerze und mit einem Mo-

ment der Stille, in dem 

die Gruppe an Men-

schen, die Betroffene von 

Straftaten geworden sind 

und an deren Folgen zu 

leiden haben, gedacht 

wurde. Greifbar war die 

Bewegtheit in den Mo-

menten der Stille und die 

Fokussierung der Teil-

nehmenden auf die Fol-

gen und die Betroffenheit 

durch Straftaten. 

pen vier Sitzungen 

durchgeführt, in der sich 

thematisch in gleicher 

Struktur auf die Begeg-

nung vorbereitet wurde. 

Die Gruppensequenzen 

dienten,

 der Gruppenfindung, 

dem Kennenlernen 

und dem Vorstellen 

des Erlebten, 

 der Bewusstmachung 

der eigenen Motivation 

und Erwartung, 

 der Auseinanderset-

zung mit Erfahrungen 

von Grenzen und 

Chancen unterschiedli-

cher Restorative Jus-

tice Projekte mittels 

des Filmes „Beyond 

Punishment“ und der 

Sammlung von Bot-

schaften für die jeweils 

andere Gruppe. 

In der vierten Vorberei-

tungssitzung hat die Be-

troffenengruppe sich 

erstmals in der JVA ge-

Teilnehmende, die Be-

troffene einer Straftat 

geworden sind und vier 

Inhaftierte. Begleitet wur-

den die Treffen von dem 

TOK-Team, bestehend 

aus Frau Hirt (externe 

Begleitung und Moderati-

on), Frau Wylenzek 

(Psychologin JVA) und 

Herrn Rilli (Sozialarbeiter 

JVA). Vor der gemeinsa-

men siebenstündigen 

Begegnung der Betroffe-

nen und der Inhaftierten 

wurden mit beiden Grup-

räumt. In der Sitzung 

wurden die Botschaften 

der jeweils anderen 

Gruppe übergeben und 

besprochen. Bemer-

kenswert war festzustel-

len, dass in beiden 

Gruppen große Nervosi-

troffen und die JVA be-

sichtigt, in der dann das 

Zusammentreffen später 

erfolgen würde. Leitender 

Grundgedanke der Ge-

samtkonzeption ist die 

Schaffung eines sicheren 

Raumes für alle teilneh-

menden Personen. Um 

den Teilnehmenden der 

Betroffenengruppe Si-

cherheit und Vertrauen 

zu geben, wurde für die 

Führung und für Fragen 

der Teilnehmenden viel 

Zeit und Raum einge-

BETROFFENENORIENTIERTES ARBEITEN IM STRAFVOLLZUG (BOAS)

den Teilnehmenden, 

über sprachliche Meta-

phern sich selbst über 

die eigenen Empfindun-

gen und Gefühle in Be-

zug auf die Teilnahme 

bewusst zu werden und 

diese Gedanken mit der 

Gruppe zu teilen. Dar-

über hinaus ging es in 

allen Sitzungen immer 

um die Leitfragen (was 

ist mir passiert; was ha-

be ich getan; was hat 

sich verändert; warum 

nehme ich teil), also um 

tät und Aufregung vor 

dem Zusammentreffen 

benannt wurden, was 

beide Seiten für die Teil-

nehmenden menschlich 

machte und eine erste 

Annäherung ermöglich-

te.  

Die einzelnen Grup-

pentreffen

Die einzelen Gruppensit-

zungen fanden alle zwei 

bis drei Wochen statt. 

Jede Gruppensitzung 

(auch mit den Tätern 

„Zur Schaffung von 

Sicherheit in den 

Begegnungen wurden 

Selbstfürsorgeregeln und 

Gruppenregeln in beiden 

Gruppen sowie eine 

verbindliche Struktur 

erarbeitet.“

„Leitender Grundgedanke der 

Gesamtkonzeption ist die 

Schaffung eines sicheren 

Raumes für alle 

teilnehmenden Personen.“
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Fragen und Themen 

genügend Zeit hatte. 

Dem Abschlussblitzlicht 

war zu entnehmen, dass 

an dem Tag jeder/jedem 

Teilnehmenden und 

auch die Projektverant-

wortlichen sich bewusst 

waren, Teil einer beson-

deren Maßnahme ge-

worden zu sein. 

Fazit

Bei all der sorgfältigen, 

kleinschrittigen und in-

tensiven konzeptionel-

sie jeweils erlebt oder 

begangen haben, welche 

Folgen es hatte und wel-

che Fragen sie an die 

andere Gruppe haben. 

Es gab sehr emotionale 

Momente, die alle Teil-

nehmenden sehr bewegt 

und berührt haben.  Alle 

Teilnehmenden waren 

bereit, die Sitzung um 

eineinhalb Stunden zu 

verlängern, sodass alle 

für den Bericht des Erleb-

ten, der individuellen Ge-

schichte und persönliche 

nervös und aufgeregt 

vor der Begegnung. Ein 

Inhaftierter äußerte un-

ter Tränen: „Ich habe 

die ganze Nacht nicht 

schlafen können und 

mich immer wieder ge-

fragt, worauf habe ich 

mich da eingelassen. 

Jetzt ist es wirklich so 

weit, ich habe Angst.“ 

Angekommen im Grup-

penraum waren die Be-

troffenen schon im 

Raum und eine förmli-

che Begrüßung bei Kaf-

fee und Keksen im Ste-

hen und die Äußerung 

auch eines Teilnehmen-

den der Betroffenensei-

te, „Oh mein Gott war ich 

aufgeregt und jetzt bin 

ich echt gespannt auf 

den Tag“, löste sofort die 

Spannung auf beiden 

Seiten. Noch eine 

schnelle Zigarette vor 

dem Start und etwas Zeit 

gaben den nötigen 

Raum für das sich Ein-

lassen und die Öffnung. 

Straftäter und Betroffene 

Darlegung des eigenen 

Erlebten. Am Ende jeder 

Sitzung gab es immer 

einen Ausblick auf die 

nächste Sitzung und ein 

Abschlussblitzlicht. 

Die gemeinsame Sitzung, 

der Täter-Opfer-Kreis

Am 10.12.2023 fand das 

Herzstück der Maßnah-

me, das Zusammentref-

fen der Gruppen in der 

Kirche der JVA Bielefeld 

– Brackwede statt. Alle 

Teilnehmenden waren 

und die Erwartungen zu 

der  Teilnahme wurde 

bis zum Mittagessen 

gesprochen. Beide 

Gruppen haben getrennt 

voneinander eine Mit-

von Straftaten haben 

dann mit dem  ihnen be-

kannten Ritual des Mo-

ments der Stille in Ge-

denken an Menschen, 

die Betroffene von Straf-

taten geworden sind, in-

haltlich den Start in den 

Tag gefunden. Dies war 

ein besonderer Moment. 

An der Landkarte der 

Befindlichkeit öffneten 

sich die Teilnehmenden 

untereinander zu dem 

aktuellen eigenen Befin-

den. Über die Motivation 

BETROFFENENORIENTIERTES ARBEITEN IM STRAFVOLLZUG (BOAS)

len Vorbereitung der 

Maßnahme war den 

Teilnehmenden durch 

die Vorerfahrungen und 

Kompetenz von Frau 

Hirt früh klar, dass die 

gesamte Umsetzung als 

Prozess zu verstehen ist 

und individuell auf die 

Entwicklungen und Be-

dürfnisse in den einzel-

nen Gruppen eingegan-

gen werden soll. Somit 

gab es die Möglichkeit, 

den Ablauf einer einzel-

nen Gruppensequenz 

tagspause verbracht und 

einen Moment durchat-

men können. Am Nach-

mittag haben die Teil-

nehmenden dann in der 

Gruppe berichtet, was 

„Es war sehr schnell eine 

große Vertrautheit in beiden 

Gruppen entstanden.“

„Es gab sehr emotionale 

Momente, die alle 

Teilnehmenden sehr bewegt 

und berührt haben.“
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alle Teilnehmenden ei-

nen dreiseitigen Frage-

bogen mit, den sie 

sechs Wochen später 

zum Nachsorgetreffen 

mitbringen konnten. Hier 

ging es um Fragen zur 

allgemeinen Zufrieden-

heit, der Motivation und 

der Ziele, Veränderung 

im Laufe des Projekts 

und danach, positive 

Aspekte, negative As-

pekte, Bewertung der 

Treffen in der „eigenen“ 

Gruppe, Bewertung des 

men, die Betroffenen auf-

zusuchen, sondern viel-

mehr versuchen würden 

jeden Kontakt zu vermei-

den. Hier konnten auf 

einer Seite das Einfühlen 

in die Gedankenwelt der 

Betroffenen für Straftä-

tern und Straftäterinnen 

gewonnen werden und 

dem Betroffenen eine 

persönliche Sorge ge-

nommen werden. 

Zum Abschluss bekamen 

ben.“, macht deutlich, 

dass der Austausch und 

die Vorbereitung in ge-

trennten Gruppen be-

sondere Bedeutung für 

die Teilnehmenden hat-

te. Hier war es zwin-

gend erforderlich, den 

Gedanken und Emotio-

nen den nötigen Raum 

zu geben. Einzelne Fra-

gestellungen haben die 

Teilnehmenden als Ge-

dankenanstöße zum 

Reflektieren mit nach 

Hause oder auf den 

Haftraum genommen 

und in der darauffolgen-

den Sitzung darüber be-

richtet. Aus den Erkennt-

nissen wird für den 

nächsten Durchgang 

mehr Zeit und eine zu-

sätzliche Vorbereitungs-

sitzung einzuplanen 

sein.  

Beiden Gruppen ist es 

wunderbar gelungen, 

sich gegenseitig wert-

schätzend und offen zu 

zeigen, aber auch Mo-

immer wieder anpassen 

zu können. In der Umset-

zung hat sich die Not-

wendigkeit der prozessu-

alen Flexibilität schon 

früh gezeigt und Erkennt-

nisse für nachfolgende 

Kurse wurden gewonnen. 

Es war sehr schnell eine 

große Vertrautheit in bei-

den Gruppen entstanden. 

Der O-Ton: „Hier sind 

Menschen, die mich ver-

stehen, weil wir Ähnli-

ches durchgemacht ha-

eigenen frühkindlichen 

dramatischen Opferer-

fahrungen. Ein Teilneh-

mer, der Betroffener 

einer schweren Körper-

verletzung geworden 

war, hat formuliert: „Ich 

habe immer so eine 

Angst, dass der Täter 

wieder rauskommt und 

mente tiefen, betroffenen 

Schweigens zu tragen 

und zu fühlen. Fragen 

von Betroffenen wie bei-

spielsweise „Denkt man 

als Täter überhaupt vor 

der Begehung der Tat 

über die Folgen für die 

betroffene Person nach 

oder geht es in dem Mo-

ment nur um die Befriedi-

gung des eigenen Be-

dürfnisses?“ wurden ge-

nau so offen besprochen, 

wie die Lebensgeschich-

te eines Inhaftierten mit 

BETROFFENENORIENTIERTES ARBEITEN IM STRAFVOLLZUG (BOAS)

gemeinsamen Treffens 

in der JVA, Rückblick 

auf die erlebte/

ausgeübte Tat und offen 

gebliebene Wünsche. 

Hier wurde als beson-

ders eindrücklich ge-

nannt, die Perspektive 

der anderen Gruppe 

persönlich zu hören, 

Fragen beantwortet zu 

bekommen und etwas 

zurückzugeben an die 

Gesellschaft. Die Sicht 

der Betroffenen zu erle-

ben und im Kontakt zu 

so einen Hass auf mich 

hat, weil er wegen mir im 

Gefängnis sitzt. Können 

Sie mir dazu etwas sa-

gen?“ war ein Schlüssel-

moment, weil die teilneh-

menden Inhaftierten sich 

solche Gedanken und 

Fragen der Betroffenen 

nicht haben vorstellen 

können. Eher würden sie 

große Scham für das, 

was sie den Betroffenen 

angetan haben, empfin-

den, sodass sie niemals 

auf den Gedanken kä-

„Die Sicht der Betroffenen zu 

erleben und im Kontakt zu 

spüren- dies habe ihn für 

Tage berührt und 

nachdenklich gemacht, 

schrieb ein Inhaftierter.“

„Beiden Gruppen ist es 

wunderbar gelungen, sich 

gegenseitig wertschätzend 

und offen zu zeigen, aber 

auch Momente tiefen, 

betroffenen Schweigens zu 

tragen und zu fühlen.“
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Therapie- und Behand-

lungserfahrung im Voll-

zug gesammelt hat, sich 

theoretisch mit seiner 

Tataufarbeitung und der 

Perspektive der Be-

troffenen beschäftigt hat 

und sich mit anderen 

Straftätern darüber aus-

getauscht hat. Die Be-

gegnung mit Betroffe-

nen und das unmittelba-

re Hören und Begreifen 

von Tatfolgen sei für ihn 

jedoch eine ganz beson-

dere und prägende Er-

fahrung, die er nicht ver-

gessen werde.

spüren- dies habe ihn für 

Tage berührt und nach-

denklich gemacht, 

schrieb ein Inhaftierter. 

Ein Zitat eines anderen 

Inhaftierten: „Es war er-

schreckend zu sehen, 

wie die Folgen einer Tat 

Menschen ihr Leben lang 

begleiten, auf beiden Sei-

ten.“

Ein Inhaftierter mit mehr 

als siebenjähriger Hafter-

fahrung hat deutlich ge-

macht, dass er sehr viel 

gleichs und Ansätze 

einer restaurativen Jus-

tiz: lernen von den Er-

fahrungen Betroffener in 

Mordfällen. In: TOA-

Magazin 01/21, Köln

4 Unveröffentliche Post-

Interviews mit Restorati-

ve Justice Projektteil-

nehmenden von Ricarda 

Lumma (2019), FH Kiel

5 Heilung wird im Kon-

text von der Restorative 

Justice Projektarbeit 

BoAS als ein umfassen-

Fußnoten:

1 hochua, Maia (2022) in: 

TOA-Magazin 01/22

2 http://restorative-

justice.org

3 S. Feasey /P. Williams 

(2009): An evaluation of 

the Sycamore Tree Pro-

gramme: based on an 

analysis of Crime Pics II 

Data H

3 Albrecht, Judith (2021): 

Chancen und Grenzen 

des Täter Opfer Aus-
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des Konzept betrachtet, 

das die Wiederherstel-

lung der sozialen Bin-

dungen und die Wieder-

gutmachung von gebro-

chenen Beziehungen 

durch lebensbelastende 

Ereignisse und deren 

Folgen abbildet.

Kontakt: 

Daniela Hirt

Telefon

04 41 / 98 48 430 

E-Mail

daniela.hirt@web.de

Internet

www.daniela-hirt.com
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BASIS-VV (Vollzugs-

verlauf) und die e-Akte 

umgesetzt werden. Ziel 

wird es daher sein, die-

se drei Bereiche so 

passgenau zusammen-

zuführen, dass unter 

anderem Doppelerfas-

sungen von vorhande-

nen Informationen ver-

mieden werden und der 

größtmögliche Nutzen 

für die tägliche Arbeit 

erzielt wird. 

Die Fachanwendung 

Einloggen, Anklicken, Abspeichern
von Kerstin Popek, Josefine Röder und Dr. Stefan Suhling

MEIN DIGITALER ARBEITSPLATZ 

Der vollzugliche Alltag 

unterliegt einem ständi-

gen Wandel. Wie häufig 

ertappen wir uns selber 

bei dem Gedanken, dass 

doch früher vieles besser 

und einfacher gewesen 

sei. Nun drängt sich auch 

noch vermehrt die Digita-

lisierung in sämtliche Be-

reiche des niedersächsi-

schen Justizvollzuges 

und zwingt uns, unsere 

Arbeitsweise anzupas-

sen. Plötzlich werden 

nicht nur alltägliche Ab-

läufe, sondern auch noch 

Formulare landesweit 

vereinheitlicht. Ist das 

wirklich notwendig und 

wo bleibt da die Individu-

alität?

Wenn die Digitalisie-

rung anklopft

Die Digitalisierung im nie-

dersächsischen Justiz-

vollzug wird perspekti-

visch durch BASIS-Web, 

grammierung würde 

künftigen Anforderungen 

schlicht nicht gerecht 

werden können, weshalb 

dieses Fachverfahren 

auch nach „Fertig-

stellung“ stetig weiterent-

wickelt werden muss. 

Stand des Projektes

Der offizielle Startschuss 

zur Nutzung des Fach-

verfahrens in allen nie-

dersächsischen Justiz-

vollzugseinrichtungen 

war der 01.09.2021. Zu 

diesem Zeitpunkt war 

zunächst das erste Mo-

grammiert und nach aus-

reichender Erprobung 

und Anpassung einge-

setzt. Auch wenn diese 

Vorgehensweise zeitin-

tensiver ist, überwiegt  

der Nutzen für die Pra-

xis, dass Programm 

Schritt für Schritt in sei-

ner Struktur aufbauen 

und optimieren zu kön-

nen. Eine starre Pro-

BASIS-Web steht nun 

schon viele Jahre zur 

Verfügung und ist aus 

dem Alltag des Vollzuges 

nur noch schwer wegzu-

denken. Seit Oktober 

2018 klopft zudem die 

Digitalisierung in Form 

des Fachverfahrens BA-

SIS-VV sukzessive an 

jede Bürotür. 

Ein interdisziplinäres Pro-

jektteam stellt sich der 

Entwicklung für den Jus-

tizvollzug. Die Besonder-

heit bei der Implementie-

rung dieses Fachverfah-

rens ist der ständige Leit-

gedanke: „Aus der Praxis 

für die Praxis!“ So wer-

den nach und nach ein-

zelne Module im Sinne 

der agilen Softwareent-

wicklung erarbeitet, pro-

Abbildung 1: Verteilung der Neuzugänge in den niedersächsischen Justizvollzugseinrichtungen nach Haftart

Kerstin Popek (Foto links 

oben) von der JVA Lingen,

Josefine Röder (Foto rechts 

oben) von der Jugendanstalt 

Hameln und Dr. Stefan Suhling 

(Foto unten) vom Kriminologi-

schen Dienst - Bildungsinstitut 

des niedersächsischen Justizvoll-

zuges 
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(entsprechend der Defini-

tion des Statistischen 

Bundesamts) hatte 

(Abbildung 2). Dieser 

recht hohe Anteil geht 

angesichts der relativ 

geringen Zahl der Inhaf-

tierten, die im Wege der 

Amtshilfe in Abschiebe-

bzw. Auslieferungshaft 

aufgenommen wurden, 

nicht maßgeblich auf die-

se zurück. Ein besonders 

hoher Anteil an Personen 

mit Migrationshintergrund 

(65,7 %) bzw. einer nicht 

„Dass 25,4 % aller Zugänge in 

die EFS eintraten, muss 

angesichts der deutlich 

geringeren Anteilswerte in 

Stichtagsstatistiken als 

bemerkenswert gelten. Auch 

relativ große Anteile entfallen 

auf die Untersuchungshaft.“

Der Anfang ist damit 

gemacht! 

Auf das Diagnostische 

Verfahren wird das Mo-

dul zur Maßnahmen-

steuerung folgen. Mit 

den weiteren Modulen 

Vollzugsplanung und 

Entlassung wird dann 

zwar der Vollzugsver-

lauf zunächst abgebildet 

sein, gleichwohl zeigen 

die Anforderungen aus 

der Praxis, dass weitere 

Module erforderlich wer-

den. 

Erste Ergebnisse nach 

der Einführung

Die nachfolgenden Aus-

wertungen zeigen, welch 

hoher Informationsge-

winn bereits seit Er-

fassung der ersten Da-

ten zwischen dem 

01.09.2021 (Pflicht zur 

Nutzung von BASIS-VV) 

und dem 31.08.2022 

erbracht werden konn-

ten.

dul Zugangs- und Auf-

nahmegespräch verfüg-

bar. Im Dezember 2021 

folgten die Module Sucht 

und Berufswegeplanung. 

Im Januar 2023 wurde 

die Anwendung ebenfalls 

im Jugendarrest imple-

mentiert. Aktuell wird das 

Modul Diagnostisches 

Verfahren (damit ist im 

nds. Justizvollzug die 

Behandlungsuntersu-

chung gemeint) erstellt 

und bereits erprobt. 

in Stichtagsstatistiken 

als bemerkenswert gel-

ten. Auch relativ große 

Anteile entfallen auf die 

Untersuchungshaft.

Gegenwärtig kann hier 

(noch) keine Entwick-

lung über Jahre hinweg 

abgebildet werden, al-

lerdings lassen sich be-

reits in dieser Datener-

hebung aus 2021/22 

verschiedene Erkennt-

nisse über die Zugänge 

in den Vollzug gewin-

nen, die bislang nur mit 

einem riesigen Arbeits-

aufwand (über die Aus-

wertung aller Gefan-

genenpersonalakten der 

mehr als 5.000 Zugän-

ge) möglich gewesen 

wären. 

So besaßen 60,3 % 

(auch) die deutsche 

Staatsbürgerschaft, wäh-

rend gleichzeitig fast 

genau die Hälfte 

(49,9 %) einen Migrati-

onshintergrund 

Aus der Zusammenfüh-

rung der Daten aus BA-

SIS-Web und BASIS-VV 

lässt sich ablesen, dass 

die meisten Inhaftierten 

(62,2 %) in diesem Zeit-

raum eine Freiheitsstrafe 

antraten, wobei ein nicht 

geringer Teil davon 

eine Ersatzfreiheitsstrafe 

(EFS) verbüßen musste 

(vgl. Abbildung 1). Dass 

25,4 % aller Zugänge in 

die EFS eintraten, muss 

angesichts der deutlich 

geringeren Anteilswerte 

MEIN DIGITALER ARBEITSPLATZ 

deutschen Staatsange-

hörigkeit (56,7 %) zeigt 

sich erwartungsgemäß 

in der Untersuchungs-

haft.

Angesichts des recht 

hohen (und in den letz-

ten Jahren auch in der 

Strafvollzugsstatistik 

kontinuierlich steigen-

den) Anteils ausländi-

scher Personen ver-

stärkt sich der Eindruck, 

dass eine Verständi-

gung zwischen Bediens-
Abbildung 2: Datenerhebung BASIS-Web (Nationalität) und BASIS-VV 

(Migrationshintergrund)
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strafe, 16,5 % in der 

EFS, 20,1 % in Untersu-

chungshaft und 42,9 % 

der Fälle in der Abschie-

be- oder Auslieferungs-

haft.

Freitext vs. Anklicken

Daten, die für Auswer-

tungen relevant sind 

oder der Strafvollzugs-

forschung dienen kön-

nen, erfüllen im besten 

Fall zwei Anforderun-

gen: Die Angabe ist bei 

jedem Fall möglich oder 

auch die Verständigung 

auf Deutsch oder in einer 

anderen Sprache teilwei-

se nur ansatzweise mög-

lich gewesen ist.

In der Annahme, dass 

„Sprachprobleme“ dann 

vorlagen, wenn keine 

Verständigung auf 

Deutsch oder in einer 

anderen Sprache möglich 

oder die Verständigung 

nur ansatzweise möglich 

war, betraf dies 6,1 % in 

Freiheits- oder Jugend-

auf Deutsch möglich 

war. In 8,2 % der Fälle 

war dies nur in einer 

anderen Sprache mög-

lich, vor allem auf Eng-

lisch, gefolgt von Pol-

nisch, Albanisch, Rus-

sisch, Arabisch und Ru-

teten und inhaftierten 

Personen zunehmend 

schwieriger wird. Diese 

Frage wird nunmehr in 

BASIS-VV abgebildet 

und kann entsprechend 

ausgewertet werden (vgl. 

für die Art der Abfrage 

Abbildung 3).

Die Auswertung (Ab-

bildung 4) macht deutlich, 

dass die Verständigung 

im Rahmen des Zu-

gangsgesprächs mit 

84,1 % der Inhaftierten 

mänisch. In vielen dieser 

Fälle wurde angegeben, 

dass Bedienstete mit 

Migrationshintergrund bei 

der Verständigung aus-

halfen. Für 3,5 % der 

Fälle wurde eine Über-

setzungshilfe hinzugezo-

gen. In knapp jedem 

zehnten Fall (9,8 %, mit-

hin in 513 Fällen inner-

halb des Jahres) war ei-

ne Verständigung nur 

ansatzweise möglich. Die 

Zahlen addieren sich zu 

mehr als 100 % auf, weil 

MEIN DIGITALER ARBEITSPLATZ 

ist sogar verpflichtend 

(es gibt kaum Fälle, in 

denen keine Angabe 

vorliegt) und die Antwort 

ist eindeutig. Sehr deut-

lich wird dies an dem 

Beispiel der Fragen zur 

Risikoeinschätzung 

(Suizid- und Selbstver-

letzungsrisiko). Diese 

Felder sind in BASIS-VV 

als Pflichtfelder be-

stimmt und zwingen so-

mit die Anwenderinnen 

und Anwender zu einer 

Entscheidung, ob bspw. 

„Die Auswertung macht 

deutlich, dass die 

Verständigung im Rahmen 

des Zugangsgesprächs mit 

84,1 % der Inhaftierten auf 

Deutsch möglich war.“ 

Abbildung 3: Ausschnitt aus BASIS-VV: Frage zur Verständigung 

Abbildung 4: Datenerhebung BASIS-VV zur Sprache und Verständigung
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Merkmale berücksich-

tigt, die standardisiert, 

also im Wege des „An-

kreuzens“ abgefragt 

wurden. Standardisie-

rung ist immer dann nö-

tig, wenn Daten für sol-

che Abfragen und einen 

„schnellen Überblick“ 

über die Gesamtsituati-

on (in Abteilungen, An-

stalten, Regionen…) 

genutzt werden sollen. 

Auch die Evaluations-

und Strafvollzugsfor-

legenheiten vorhanden 

gewesen sind als beim 

Zugang und viele inhaf-

tierte Personen überdies 

den ersten „Inhaftierungs

-schock“ zumindest inso-

weit überwunden haben 

dürften, dass das Selbst-

verletzungsrisiko tatsäch-

lich geringer ist als ganz 

zu Beginn.

Fazit

Für die berichteten Aus-

wertungen wurden einige 

ein akutes Selbstverlet-

zungsrisiko gesehen wird 

oder nicht. 

Die Risikoeinschätzung 

wird im Zugangsge-

spräch erstmalig bewer-

tet und im Rahmen des 

Aufnahmegesprächs er-

neut geprüft (vgl. einen 

Screenshot der Oberflä-

che in Abbildung 5). Eine 

erste Auswertung zur 

Frage des Selbstverlet-

zungsrisikos, welches für 

eine inhaftierte Person 

(vgl. hierzu Abb. 1) bejaht 

wurde, ergibt die in Abbil-

dung 6 wiedergegebenen 

wurde als nach dem Zu-

gangsgespräch. Das mag 

mit unterschiedlichen 

professionellen Perspek-

tiven zu tun haben (das 

Zugangsgespräch wird 

i.d.R. vom AVD geführt, 

das Aufnahmegespräch 

meist vom Sozialdienst), 

mindestens genauso 

wichtig dürfte aber auch 

sein, dass zum Zeitpunkt 

des Aufnahmegesprächs 

mehr Beobachtungs- und 

damit Einschätzungsge-

MEIN DIGITALER ARBEITSPLATZ 

schung, wie sie in Nie-

dersachsen in § 189 

NJVollzG vorgesehen 

ist, benötigt standardi-

sierte Angaben. Ein wei-

terer Vorteil ergibt sich 

für Folgeprozesse, da 

Daten übernommen und 

vorgeblendet werden 

können. Die Besonder-

heit des Fachverfahrens 

liegt darin, dass neben 

den leicht auswertbaren, 

standardisierten Fragen 

ausreichend viele Frei-

Abbildung 5: Ausschnitt aus BASIS-VV Einschätzung

Ergebnisse.

Die Daten zeigen zum 

einen, dass das Selbst-

verletzungsrisiko nach 

dem Aufnahmegespräch 

als geringer eingeschätzt 

Abbildung 6: Datenerhebung BASIS-VV zum Selbstverletzungsrisiko

„Standardisierung ist immer 

dann nötig, wenn Daten für 

solche Abfragen und einen 

„schnellen Überblick“ über 

die Gesamtsituation (in 

Abteilungen, Anstalten, 

Regionen…) genutzt werden 

sollen.“ 
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textfelder zur Verfügung 

stehen, um immer auch 

Besonderheiten oder Ein-

drücke in gewohnter 

Form darstellen zu kön-

nen. Ziel ist es, die Anfor-

derungen aus der Praxis 

und Vorgaben in dem 

Fachverfahren zusam-

menzuführen. Auch in 

Zeiten der Digitalisierung 

bleiben somit individuelle 

Einschätzungen im Ar-

beitsalltag unverzichtbar!

Das Projektteam baut 

darauf, dass die Digitali-

sierung in Form des 

Fachverfahrens BASIS-

MEIN DIGITALER ARBEITSPLATZ 

Kontakt: 

Josefine Röder

E-Mail 
josefine.roeder
@justiz.niedersachsen.de

Telefon
+49 51 51 / 904 - 713 

VV nicht mehr nur an 

der Bürotür anklopft, 

sondern die Bedienste-

ten des niedersächsi-

schen Justizvollzugs 

auch bereit sind, diese 

zu öffnen. Die Kollegin-

nen und Kollegen wer-

den regelmäßig gebe-

ten, das Fachverfahren 

mitzugestalten und da-

bei zu helfen, es zu ver-

bessern. Nur so kann 

ein wertvolles Arbeitsin-

strument entstehen. 

„Das Projektteam baut 

darauf, dass die 

Digitalisierung in Form des 

Fachverfahrens BASIS-VV 

nicht mehr nur an der Bürotür 

anklopft, sondern die 

Bediensteten des 

niedersächsischen 

Justizvollzugs auch bereit 

sind, diese zu öffnen.“ 
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Und bist Du nicht willig, …

Unmittelbarer Zwang im Justizvollzug - Teil 1

von Michael Schäfersküpper

tät Tübingen einen Arti-

kel aus dem Newsletter 

der Führungsakademie 

zweitveröffentlicht. Es 

handelt sich um: „Der 

Fachbereich Strafvoll-

zug der Fachhochschule 

für Rechtspflege Nord-

rhein-Westfalen. Bun-

desweite Bedeutung 

zwischen Heino und der 

Guillaume-Affäre“. Der 

Zweitveröffentlichungs-

service für kriminolo-

gisch relevante Literatur 

VOLLZUGSRECHT

Der nachfolgende Artikel 

erscheint mit freundlicher 

Genehmigung des Fo-

rums Strafvollzug. Zeit-

schrift für Strafvollzug und 

Straffälligenhilfe. Der Arti-

kel ist weitgehend ein 

aktualisierter Auszug aus 

Schäfersküpper, Michael, 

Und bist Du nicht willig, ... 

Unmittelbarer Zwang im 

Justizvollzug - Teil 1 in: 

Forum Strafvollzug. Zeit-

schrift für Strafvollzug und 

Straffälligenhilfe (FS) 

2020, 195 bis 199. 

Frühere Auszüge aus 

dieser Zeitschrift behan-

deln Fixierungen im 

Vollzug,1 Durchsuchun-

gen der Hafträume 

und Sachen der Gefan-

genen2  sowie Durchsu-

chungen der Gefange-

nen selbst.3

Mit großer Freude

Ganz aktuell hat die 

Eberhard Karls Universi-

sich grundsätzlich in den 

Fußnoten. Dieser Weg 

soll eine bessere Lesbar-

keit gewährleisten.

Abhängiger Begleiter 

(Akzessorietät)

Unmittelbarer Zwang 

dient der zwangsweisen 

Durchsetzung von ande-

ren Maßnahmen. Er 

kann nicht alleine stehen, 

sondern ist abhängig von 

mittelbaren Zwangs ab. 

Sie zähmen und zügeln 

die Staatsgewalt.

[…]

Der Schwerpunkt dieses 

Artikels liegt bewusst auf 

der Rechtsprechung, 

weil sie die Praxis unmit-

telbar prägt. Die Para-

grafenangaben zu den 

Vollzugsgesetzen der 

Bundesländer finden 

Zwar ist die staatliche 

Gewalt in einem Rechts-

staat an die Kette gelegt. 

Doch ganz ohne Gewalt 

geht es manchmal nicht.

Auf der einen Seite er-

mächtigen die Gesetze 

die Vollzugsbehörden, 

Gewalt in Form des un-

mittelbaren Zwangs aus-

zuüben. Auf der anderen 

Seite stecken die Geset-

ze aber auch die rechtli-

chen Grenzen des un-

wird mit Mitteln der Deut-

schen Forschungsge-

meinschaft (DFG) geför-

dert. Die drei zitierfähi-

gen URLs lauten:

 http://

hdl.handle.net/10900/

135603

 http://nbn-

resolving.de/

urn:nbn:de:bsz:21-

dspace-1356035

 http://

dx.doi.org/10.15496/

publikation-76954

Einleitung

Irgendwann ist es so 

weit. Alle Gespräche sind 

geführt, alle Versuche 

unternommen, alle Mög-

lichkeiten ausgeschöpft. 

Es bleibt nur noch ein 

einziges Mittel: die schie-

re körperliche Gewalt. 

Michael Schäfersküpper,    

Dozent im Fachbereich Strafvoll-

zug der Fachhochschule für 

Rechtspflege Nordrhein-

Westfalen in Bad Münstereifel 

Fachhochschule für Rechtspflege Nordrhein-Westfalen  

in Bad Münstereifel 
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[…]

Legaldefinition 

„Waffen“

Der Begriff der Waffen 

ist legaldefiniert.15 Es 

handelt sich jedenfalls 

um die dienstlich zuge-

lassenen Hieb- und 

Schusswaffen. Eine 

Hiebwaffe ist z.B. ein 

Schlagstock. Wesentli-

ches Merkmal von 

Schusswaffen ist, dass 

Geschosse durch einen 

Worten „namentlich“ 

oder „insbesondere“ im 

Gesetzestext.12 Es kann 

also auch weitere, unge-

nannte Hilfsmittel geben. 

Beispiele hierfür sind 

Blendscheinwerfer sowie 

Rauch- und Nebelerzeu-

ger.13 In einem Teil der 

Bundesländer müssen 

nicht nur die Waffen, son-

dern auch die Hilfsmittel 

der körperlichen Gewalt 

dienstlich zugelassen 

sein.14 …

„Unmittelbarer Zwang ist also 

akzessorisch. Er tritt als 

abhängiger Begleiter zu 

anderen Maßnahmen hinzu.“

körperliche Gewalt, 

Hilfsmittel der körperli-

chen Gewalt und durch 

Waffen.4 Die zwangs-

weise Verabreichung 

von Beruhigungsmitteln 

fällt nicht hierunter.5

Insoweit gehen die 

Spezialregelungen zu 

Zwangsmaßnahmen auf 

dem Gebiet der Ge-

sundheitsfürsorge vor.

Die Regelungen zum 

unmittelbaren Zwang 

erfassen von ihrem Sinn 

und Zweck her nicht die 

Einwirkung auf Sachen 

der Vollzugsbehörde 

(z.B. Notöffnung einer 

Haftraumtür). Die Voll-

zugsbehörde übt inso-

weit als Organ des Bun-

deslandes dessen Ei-

gentumsrecht aus (§ 903 

S. 1 BGB).6

[…]

Begriffsbestimmung 

„Hilfsmittel“

der durchzusetzenden 

Maßnahme. Unmittelba-

rer Zwang ist also ak-

zessorisch. Er tritt als 

abhängiger Begleiter zu 

anderen Maßnahmen 

hinzu.

[…]

Legaldefinition 

„unmittelbarer Zwang“

Unmittelbarer Zwang ist 

die Einwirkung auf Perso-

nen oder Sachen durch 

Der eine Teil der Bun-

desländer ordnet die 

Reizstoffe als Hilfsmittel 

der körperlichen Gewalt 

ein. Der andere Teil 

zählt die Reizstoffe zu 

den Waffen.10 Reizstoffe 

sind z.B. Pfefferspray 

und Tränengas.

Niedersachsen benennt 

auch Diensthunde und 

Betäubungsstoffe als 

Hilfsmittel der körperli-

chen Gewalt (§ 88 Abs. 

3 NJVollzG).11 Das ent-

spricht dem dortigen 

Polizeirecht (§ 69 

Abs. 3 des Niedersäch-

sischen Polizei- und 

Ordnungsbehördenge-

setzes - NPOG). Bei 

den Diensthunden geht 

es nicht um Spürhunde, 

sondern um Schutzhun-

de.

Die Vollzugsgesetze 

zählen die Hilfsmittel der 

körperlichen Gewalt 

nicht abschließend auf. 

Dies ergibt sich aus den 

Hilfsmittel der körperli-

chen Gewalt sind na-

mentlich Fesseln.7 Es 

handelt sich nicht um 

eine Legaldefinition, son-

dern um eine Begriffsbe-

stimmung durch ein Bei-

spiel. Hilfsmittel der kör-

perlichen Gewalt sind alle 

Sachen, die keine Waffen 

sind und die Körperkraft 

der Bediensteten bei der 

Anwendung unmittelba-

ren Zwangs wirksamer 

machen.8

VOLLZUGSRECHT

Lauf getrieben werden 

(§ 1 Abs. 4 des Waffen-

gesetzes - WaffG, Anl. 1 

Abschn. 1 UA 1 Nr. 1.1 

WaffG).16 Eine Schuss-

waffe ist z.B. eine Pisto-

le.

[…]

Anordnungsbefugnis 

und Durchführungsbe-

fugnis

Anordnungsbefugnis

„Die Vollzugsgesetze zählen 

die Hilfsmittel der 

körperlichen Gewalt nicht 

abschließend auf. Dies ergibt 

sich aus den Worten 

‚namentlich‘ 

oder ‚insbesondere‘ im 

Gesetzestext. Es kann also 

auch weitere, ungenannte 

Hilfsmittel geben.“ 

S���n����p�����n�:

B�n�e���i�e� F����: 

Si�����ng����w����n� 
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ßiger Vollzugs- und Si-

cherungsmaßnahmen“ 

(§ 87 Abs. 1 

NJVollzG).25

Die Rechtmäßigkeit der 

durchzuführenden Maß-

nahme ergibt sich nicht 

aus den Vorschriften 

zum unmittelbaren 

Zwang. Es ist auf 

die jeweils einschlägi-

gen Spezialregelungen 

abzustellen (z.B. für 

Disziplinarmaßnahmen 

oder besondere Siche-

rungsmaßnahmen).

Die Durchführung der 

Vollzugs- und Siche-

rungsmaßnahmen muss 

rechtmäßig sein.23 Nach 

dem Wortlaut der Rege-

lung bezieht sich die 

Rechtmäßigkeit nur auf 

die Durchführung der 

Vollzugs- und Siche-

rungsmaßnahmen. Dem 

Sinn und Zweck nach 

muss aber auch die 

durchzuführende Maß-

nahme rechtmäßig 

sein.24 Vor diesem Hin-

tergrund spricht Nieder-

sachsen von der 

„Durchsetzung rechtmä-

Die Anordnungsbefugnis 

für unmittelbaren Zwang 

liegt bei Vorgesetzten 

oder sonst befugten Per-

sonen. Der Ausdruck 

„Vorgesetzte oder sonst 

befugte Personen“ 

stammt aus einer Vor-

schrift des StVollzG des 

Bundes zum unmittelba-

ren Zwang (§ 97 Abs. 1 

StVollzG). Die Bundes-

länder wiederholen diese 

Vorschrift zum „Handeln 

VOLLZUGSRECHT

auf Anordnung“ oder es 

ist von einer Weitergel-

tung als Bundesrecht 

auszugehen.17

[…]

Durchführungsbefug-

nis

Bedienstete der Justiz-

vollzugsanstalten dürfen 

unter bestimmten Vo-

raussetzungen unmittel-

baren Zwang anwen-

den.18 Die gesetzliche 

Regelung spricht vom 

Anwenden des unmittel-

baren Zwangs. Sie be-

gründet damit keine An-

ordnungsbefugnis, son-

dern nur eine Durchfüh-

rungsbefugnis.19

Nordrhein-Westfalen 

verwendet eine Passiv-

formulierung („… darf 

unmittelbarer Zwang 

„Unmittelbarer Zwang setzt 

die Durchführung von 

Vollzugs- und 

Sicherungsmaßnahmen 

voraus. Sicherungs-

maßnahmen sind alle 

vollzuglichen Maßnahmen, 

deren Schwerpunkt auf der 

Gefahrenabwehr liegt .“

[…]

Subsidiarität des un-

mittelbaren Zwangs

Unmittelbarer Zwang 

darf nur angewendet 

werden, soweit der damit 

verfolgte Zweck auf kei-

ne andere Weise er-

reicht werden kann.26

Unmittelbarer Zwang ist 

also nachrangig zu an-

deren Maßnahmen 

(Subsidiarität). Er ist Ulti-

ma Ratio, also letztes 

Mittel.27

Durchführung von 

Vollzugs- und Siche-

rungsmaßnahmen

Unmittelbarer Zwang 

setzt die Durchführung 

von Vollzugs- und 

Sicherungsmaßnahmen 

voraus.21 Sicherungs-

maßnahmen sind alle 

vollzuglichen Maßnah-

men, deren Schwer-

punkt auf der Gefahren-

abwehr liegt (z.B. be-

sondere Sicherungs-

maßnahmen). Vollzugs-

maßnahmen sind alle 

anderen vollzuglichen 

Maßnahmen (z.B. Dis-

ziplinarmaßnahmen). 

Die Rechtsgrundlage für 

die Maßnahmen kann 

auch außerhalb der Voll-

zugsgesetze liegen (z.B. 

im Infektionsschutzge-

setz).22

Rechtmäßigkeit der 

Vollzugs- und Siche-

rungsmaßnahmen

angewendet werden, …“, 

§ 73 Abs. 1 StVollzG 

NRW). Insoweit ist auf 

die Vorschrift zur Wahr-

nehmung von Aufgaben 

der Anstalt durch Be-

dienstete zurückzugreifen 

(§ 96 Abs. 1 StVollzG 

NRW).20

[…]

Unmittelbarer Zwang 

gegen Gefangene

„Die Rechtmäßigkeit der 

durchzuführenden 

Maßnahme ergibt sich nicht 

aus den Vorschriften zum 

unmittelbaren Zwang. Es ist 

auf die jeweils einschlägigen 

Spezialregelungen 

abzustellen.“
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gung ist mit keinem an-

deren Mittel als mit un-

mittelbarem Zwang er-

reichbar. Die Verlegung 

soll letztlich in eine Sozi-

altherapie münden. Für 

eine erfolgreiche Sozial-

therapie bedarf es aber 

einer hinreichenden 

Therapiemotivation.

Zwar gehört die Motivie-

rungsarbeit bereits zu 

den Aufgaben der Sozi-

altherapie.30 Wenn die 

Vollzugsbehörde eine 

Gefangene in eine Sozi-

altherapie verlegt werden 

(Ist-Verlegung). Ein Ge-

fangener erfüllt alle Vo-

raussetzungen für die 

Verlegung. Außerdem ist 

der richtige Zeitpunkt 

hierfür gekommen. Der 

Gefangene weigert sich 

standhaft und ist nicht 

umzustimmen. Er kündigt 

für den Fall der Verle-

gung glaubhaft heftige 

Gegenwehr an.

Die verpflichtende Verle-

„Soweit die Voraussetzungen 

vorliegen, darf die 

Vollzugsbehörde 

unmittelbaren Zwang 

anwenden. Sie ist zur 

Anwendung aber nicht 

verpflichtet.“

spruch auf fehlerfreie 

Ermessensausübung.

Auf der Ermessensebe-

ne sind jedenfalls die 

Elemente der Verhält-

nismäßigkeit zu prüfen, 

die bislang noch nicht 

eingeflossen sind. Das 

kann insbesondere die 

Angemessenheit sein. 

Der verfolgte Zweck mag 

zwar ohne unmittelbaren 

Zwang nicht erreichbar 

sein. Gleichwohl kann 

der unmittelbare Zwang 

als Maßnahme außer 

Verhältnis zum damit 

verfolgten Zweck stehen.

Beispiel:

Unter bestimmten Vo-

raussetzungen müssen 

Ermessen als Rechts-

folge bei Gefangenen

Soweit die Voraussetzun-

gen vorliegen, darf die 

Vollzugsbehörde unmit-

telbaren Zwang anwen-

den.28 Sie ist zur Anwen-

dung aber nicht verpflich-

tet.29 Die Vollzugsbehör-

de muss also pflichtge-

mäßes Ermessen ausü-

ben, ob sie überhaupt 

unmittelbaren Zwang 

anwendet. Die Betroffe-

nen besitzen einen An-

VOLLZUGSRECHT

Verlegung aber nur mit 

unmittelbarem Zwang 

durchsetzen kann, kön-

nen die Erfolgsaussich-

ten so gering sein, dass 

der unmittelbare Zwang 

außer Verhältnis zum 

verfolgten Zweck steht. 

Der unmittelbare Zwang 

ist dann unangemessen 

und damit unverhältnis-

mäßig.31

Unmittelbarer Zwang 

gegen Nicht-

Gefangene

dem Gefangenen, um 

den unmittelbaren 

Zwang abzuwenden. 

Der Gefangene möchte 

der Anordnung keines-

falls nachkommen, ohne 

zuvor mit seinem Vertei-

diger gesprochen zu 

haben. Da genügend 

Zeit vorhanden ist, er-

möglicht die Vollzugsbe-

hörde ein Telefonat mit 

dem Verteidiger. Dieser 

rät dem Gefangenen, 

der Anordnung nachzu-

kommen. Der Gefange-

ne folgt diesem Rat. Der 

verfolgte Zweck ist somit 

ohne unmittelbaren 

Zwang erreicht.

Die anderen Mittel müs-

sen entweder von vorn-

herein aussichtslos oder 

nach angemessenen 

Versuchen erfolglos 

sein, damit unmittelbarer 

Zwang in Betracht 

kommt.

[…]

Der Zweck des unmittel-

baren Zwangs kann in 

anderer Weise z.B. durch 

Gespräche, Belehrungen 

und angemessenes Zu-

warten erreicht werden.

Praxisbeispiel:

Ein Gefangener weigert 

sich, einer vollzuglichen 

Anordnung nachzukom-

men. Die Vollzugsbehör-

de bereitet unmittelbarer 

Zwang vor. Bedienstete 

führen Gespräche mit 

„Unmittelbarer Zwang ist also 

nachrangig zu anderen 

Maßnahmen (Subsidiarität). 

Er ist Ultima Ratio, also 

letztes Mittel.“

S���n����p�����n�:
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ten Teil geht es um eine 

Penisentzündung, Wag-

ners Walkürenritt und 

ein unmoralisches An-

gebot. Wer kann dazu 

schon nein sagen?

Postskriptum

Im letzten Newsletter gab 

es einen kleinen Teaser 

zu einem damals noch 

unveröffentlichten Auf-

satz. Mittlerweile sind die 

ersten beiden Teile des 

Aufsatzes erschienen: 

Schäfersküpper, Michael, 

Gefangene und Diszipli-

narmaßnahmen. Straf-

ähnliche Sanktionen im 

Vollzug - Teil 1 und 2 in: 

Forum Strafvollzug (FS) 

2022, 341 bis 346 und 

2023, 50 bis 54. Im zwei-

sich unbefugt im An-

staltsbereich aufhal-

ten.34 Ein unbefugter 

Aufenthalt liegt auch 

vor, wenn die Vollzugs-

behörde eine bestehen-

de Befugnis aufgehoben 

hat. Das ist z.B. bei Be-

suchspersonen der Fall, 

die sich nach einem Be-

suchsabbruch weigern, 

die Anstalt zu verlassen. 

Gleiches gilt, wenn die 

Vollzugsbehörde bei 

Entlassenen die Erlaub-

nis zum Verbleib oder 

zur Wiederaufnahme auf 

freiwilliger Grundlage 

aufgehoben hat.

[…]

Schlusswort

Wer beginnt, sich mit 

dem Staatsrecht zu be-

schäftigen, ist manchmal 

regelrecht erschrocken: 

Zu den Wesensmerkma-

len eines Staats gehört 

die Staatsgewalt. In letz-

ter Konsequenz geht es 

Für den unmittelbaren 

Zwang gegen andere 

Personen als Gefangene 

gelten besondere Rege-

lungen.32 Diese Regelun-

gen stellen eine eigen-

ständige Ermächtigungs-

grundlage für unmittelba-

ren Zwang dar.33

[…]

Unmittelbarer Zwang darf 

z.B. gegen andere Perso-

nen als Gefangene ange-

wendet werden, wenn sie 

dabei immer um die 

Macht des Staates, Maß-

nahmen mit Gewalt 

durchzusetzen.

In der Bundesrepublik 

kennen viele diese 

„dunkle Seite der Macht“ 

des Staates nur aus den 

Medien. Sie kann daher 

sehr fern wirken und ver-

schwindet manchmal fast 

völlig aus dem Bewusst-

sein.

VOLLZUGSRECHT

Doch jeder Staat verfügt 

über Staatsgewalt. Der 

Rechtsstaat unterschei-

det sich aber dadurch 

von anderen, dass die 

Staatsgewalt rechtlich 

eingehegt ist. Es gibt 

rechtliche Hürden und 

ggf. erforderliche Zwi-

schenschritte, bis ein 

Rechtsstaat vielleicht am 

Ende Gewalt anwendet. 

Doch wehe, wenn keine 

rechtsstaatlichen Ketten 

die Staatsgewalt binden. 

Ein Blick in Geschichte 

und leider auch Gegen-

wart zeigt, dass nach 

wie vor das geflügelte 

Wort aus der Antigone 

des Sophokles gilt:

„Ungeheuer ist viel. 

Doch nichts Ungeheurer, 

als der Mensch.“

„Zu den Wesensmerkmalen 

eines Staats gehört die 

Staatsgewalt. In letzter 

Konsequenz geht es dabei 

immer um die Macht des 

Staates, Maßnahmen mit 

Gewalt durchzusetzen.“

„Wenn die Vollzugsbehörde 

eine Verlegung aber nur mit 

unmittelbarem Zwang 

durchsetzen kann, können 

die Erfolgsaussichten so 

gering sein, dass der 

unmittelbare Zwang außer 

Verhältnis zum verfolgten 

Zweck steht. Der unmittelbare 

Zwang ist dann 

unangemessen und damit 

unverhältnismäßig.“



Newsletter Nr. 35                                                                                                           Seite 20

chen der Gefangenen. 

Justiznewsletter der 

Führungsakademie im 

Bildungsinstitut des nie-

dersächsischen Justiz-

vollzuges. Jahrgang 18, 
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von Neuen Psychoakti-

ven Stoffen ist mittler-

weile ein allgegenwärti-

ges Problem in deut-

schen Justizvollzugsan-

stalten. Er birgt immen-

se Gefahren für den 

Konsumenten, Mithäft-

linge und für die Be-

diensteten der Vollzugs-

einrichtungen, da er zu 

unkontrollierbaren Ver-

änderungen der emotio-

Neue Psychoaktive Stoffe (NPS): Ein erfolgreiches 

Bekämpfungs- und Präventionskonzept in der JVA Wittlich

von Kilian Letzas

NEUE PSYCHOAKTIVE STOFFE (NPS) 

Das Phänomen „Neue 

Psychoaktive Stoffe“ in 

Justizvollzugsanstalten

Bei Neuen Psychoakti-

ven Stoffen handelt es 

sich um moderne, voll-

synthetische hergestellte 

Drogen, mit denen die 

Wirkungen alt bekannter 

Stoffe oder auch Arznei-

mittel nachgeahmt wer-

den sollen. Es handelt 

sich unter anderem um 

synthetische Cannabinoi-

de, synthetische Cathino-

ne, Derivate von Benzodi-

azepinen oder Opioiden, 

die als Alternativen zu 

klassischen Drogen, wie 

zum Beispiel Cannabis, 

Amphetamin, Kokain, 

Heroin, LSD oder auch 

verschreibungspflichtigen 

Medikamenten angebo-

ten werden. Der Konsum 

20 kopierte Schreiben 

mit synthetischen Can-

nabinoiden sichergestellt 

werden. Aufgefallen war 

die Briefsendung durch 

einen von der tatsächli-

chen Kanzleiadresse 

abweichenden Post-

stempel. Die quantitative 

Analyse durch das krimi-

naltechnische Institut 

des Landeskriminalamts 

Rheinland-Pfalz ergab, 

dass sich ca. 4,7 g Rein-

substanz und somit ca. 

12.000 wirksame Einzel-

dosen auf den 20 DIN 

A4-Blättern befanden. 

gebracht und über den 

Postweg in die Anstalten 

versandt. Dort werden 

die präparierten Blätter 

zerschnitten, in Zigaret-

ten eingedreht und an-

schließend geraucht. 

In der JVA Wittlich konn-

ten beispielsweise in 

einer als Verteidigerpost 

getarnten Briefsendung 

nalen Verfassung, Angst-

zuständen, Halluzinatio-

nen, bis hin zu schweren 

Vergiftungen führen 

kann.

Die Tatsache, dass syn-

thetische Cannabinoide 

als sogenannte „research 

chemicals (RC`s)“ oder 

Forschungschemikalien 

im Clear Web (Surface 

Web) leicht, schnell und 

vor allem kostengünstig 

zu erwerben sind, spielt 

beim Missbrauch solcher 

Stoffe in Vollzugsanstal-

ten mitunter eine große 

Rolle. Die RC`s werden 

mit Hilfe eines Lösungs-

mittels (z.B. Aceton oder 

Methanol) verflüssigt, auf 

einen unauffällig wirken-

den Träger (Papier) auf-

Die Justizvollzugsanstalt Wittlich ist die größte  Haftanstalt in Rheinland-Pfalz.

Kilian Letzas 

Justizvollzugsinspektor in der 

Justizvollzugsanstalt Wittlich 

und NPS-Koordinator für 

Rheinland-Pfalz
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diensteten alarmiert. In 

87 dieser Fälle wurde 

aufgrund der aufgetrete-

nen Auf- und Ausfaller-

scheinungen der Konsum 

von psychoaktiv wirksa-

men Stoffen durch die 

Bediensteten erkannt, 

welche bereits die Anord-

nung von besonderen 

Sicherungsmaßnahmen2

wie zum Beispiel die 

Trennung von allen ande-

ren Gefangenen 

(Absonderung) rechtferti-

gen.3 Die daraus resultie-

„Infolgedessen wurden in der 

JVA Wittlich die 

Modelprojekte ‚Drogen-

erkennung im Strafvollzug, 

als Sicherheits- und 

Behandlungsaufgabe‘ sowie 

das IONSCAN-Projekt ins 

Lebens gerufen, welche sich 

mittlerweile auch über die 

Ländergrenzen hinaus 

erfolgreich etabliert haben.“

Während es mit Hilfe 

von einschlägigen Vor-

tests, wie Farbtests oder 

Urinschnelltests noch 

gelingen kann, klassi-

sche Stoffe wie Canna-

bis, Amphetamin, Koka-

in, Methylphenidat oder 

Methadon zuerkennen, 

stehen die Bediensteten 

der Justizvollzugsein-

richtungen im Hinblick 

auf NPS vor neuen Her-

ausforderungen. 

Infolgedessen wurden in 

der JVA Wittlich die Mo-

delprojekte „Drogen-

erkennung im Strafvoll-

zug, als Sicherheits- und 

Behandlungsaufgabe“ 

sowie das IONSCAN-

Projekt ins Lebens geru-

fen, welche sich mittler-

weile auch über die Län-

dergrenzen hinaus er-

folgreich etabliert haben.

Drogenerkennung

Im Zuge des Modelpro-

jekts „Drogener-

Die Anschaffungskosten 

der ca. 4,7 g Reinsub-

stanz, bzw. die Kosten 

zur weiteren Verarbei-

tung bis zur Versendung 

betrugen zum damaligen 

Zeitpunkt ca. 100 €. Be-

rücksichtigt man den an-

staltsinternen Handels-

wert von 150 € -200 € pro 

DIN A4-Blatt, ergibt die-

ses eine erhebliche und 

nicht vergleichbare Ge-

winnspanne beim Han-

deltreiben im Vergleich 

zu anderen Drogen.  

allgemeinen Vollzugs-

dienstes der JVA Witt-

lich in Zusammenarbeit 

durch das Landesinstitut 

für Präventives Handeln 

(LPH) in St. Ingbert und 

die Rechtsmedizin der 

Universität des Saarlan-

des geschult. Der Ansatz 

war es, das fehlende 

Beweismittel des Urin-

schnelltests durch die 

Feststellung eines in der 

Drogenerkennung ge-

schulten Vollzugsbe-

diensteten zu ersetzen1. 

Seither wurden in insge-

samt 157 Fällen die be-

sonders geschulten Be-

kennung“, welches 2016 

startete wurden anfäng-

lich 15 Bedienstete des 

NEUE PSYCHOAKTIVE STOFFE (NPS) 

renden chemisch-

toxikologischen Unter-

suchungen bestätigten 

in 96 % der Fälle die 

getroffenen Feststellun-

gen des Missbrauchs 

von psychoaktiven Stof-

fen. Dabei wurden vor-

wiegend synthetische 

Cannabinoide, aber 

auch Medikamente, 

klassische Drogen und 

Alkohol nachgewiesen.

Begründet durch die 

positiven Erfahrungen 

des Modelprojekts und 

der erfolgreichen Pilotie-

rung in der JVA Wittlich 

konnte bereits 2017 das 

Seminar „Drogener-

kennung im Strafvoll-

zug“ als Fortbildungs-

maßnahme für den 

rheinlandpfälzischen 

und saarländischen 

Strafvollzug angeboten 

werden. Des Weiteren 

wurde das Themenge-

biet Drogenerkennung 

ab 2019 als fester Bes-

tanteil in die Anwärter-

„Seither wurden in insgesamt 

157 Fällen die besonders 

geschulten Bediensteten 

alarmiert.“

S���n����p�����n�:

„Pr���k�� �rf�l���i�� 

��i��� - Pr��i� ���“ �� 

29. Au�us� 2023 ������

Präparierte Zigaretten mit eingedrehten Schnipseln
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als hinweisgebendes 

Verfahren. Die positiven 

Messergebnisse müs-

sen daher immer durch 

ein geeignetes identifi-

zierendes Verfahren 

bestätigt werden.5

Als Pilotprojekt in 2018 

gestartet, wurde das 

Projekt 2019 auf alle 

zehn rheinland-

pfälzischen Vollzugsein-

richtungen ausgedehnt. 

Aufgrund der positiven 

Erfahrungen wurde das 

den und auf dem besten 

Wege sind, die klassi-

schen Drogen im Vollzug 

abzulösen. Der IONS-

CAN 600 ist in der Lage 

bereits geringste Rest-

mengen unterschiedli-

cher Stoffe im Rahmen 

der Erstanalyse auf einer 

Vielzahl unterschiedlicher 

Trägermaterialien zu de-

tektieren. Die Detektion 

mittels IONSCAN 600 

stellt jedoch keine ein-

deutige Substanzidentifi-

zierung dar und gilt somit 

„Die so ausgebildeten 

Bediensteten werden 

dadurch in die Lage versetzt 

– unabhängig von dem 

konsumierten psychoaktiven 

Stoff oder der freien 

Mitwirkung Inhaftierter – in 

einem reinen 

Kommunikations- und 

Beobachtungsprozess 

Konsumanzeichen sicher zu 

erkennen und folgerichtig die 

notwendigen Entscheidungen 

zu treffen....“

liegt unter anderem auf 

folgenden Themenge-

bieten: Systematik der 

unbeeinflussten Be-

obachtung, Wirkungen 

und Konsumanzeichen 

psychoaktiver Substan-

zen sowie die Kommuni-

kation mit beeinflussten 

Personen, Konsum von 

psychoaktiven Substan-

zen im Strafvollzug als 

Sicherheits- und Be-

handlungsaufgabe, Be-

ratung und Rückfallpro-

phylaxe.

Die so ausgebildeten 

Bediensteten werden 

dadurch in die Lage ver-

setzt – unabhängig von 

dem konsumierten 

psychoaktiven Stoff oder 

der freien Mitwirkung 

Inhaftierter – in einem 

reinen Kommunikations-

und Beobachtungspro-

zess Konsumanzeichen 

sicher zu erkennen und 

folgerichtig die notwendi-

gen Entscheidungen zu 

treffen, insbesondere um 

Gefahren für den Konsu-

ausbildung der Justizvoll-

zugsbediensteten in 

Rheinland-Pfalz und des 

Saarlandes implemen-

tiert4.

Die Schulungsinhalte 

werden anhand unter-

schiedlicher Trainingsme-

thoden in einer dreitägi-

gen Fortbildungsveran-

staltung erlernt, die sich 

in einen theoretischen 

und praktischen Teil auf-

gliedern. Das Hauptau-

genmerk der Schulung 

(LKA RLP) in der Lage 

ist, neue psychoaktive 

Stoffe, klassische Dro-

gen sowie Arzneimittel 

zu detektieren. Auch 

neu auftretende Stoffe 

können dadurch in kür-

zester Zeit auf die Da-

tenbank des Detektors 

übertragen werden.  

Das Hauptaugenmerk 

hierbei liegt auf syntheti-

schen Cannabinoiden, 

welche in der Regel in 

Papierform in die An-

stalten eingebracht wer-

menten, die Mitinhaftier-

ten und die Bediensteten 

abzuwenden. 

Einsatz IONSCAN 600

Seit 2018 ist der Drogen-

detektor IONSCAN 600 

im rheinland-pfälzischen 

Justizvollzug im Einsatz. 

Dabei handelt es sich um 

ein Ionenmobilitätsspekt-

rometer (IMS), welches 

durch eine enge Koope-

ration mit dem Landeskri-

minalamt Rheinland-Pfalz 

NEUE PSYCHOAKTIVE STOFFE (NPS) 

IONSCAN 600 

IONSCAN 600 Alarm auf synthetische Cannabinoide
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3 LG Trier (Strafvoll-

streckungskammer) Be-

schluss vom 21.11.2016 -

StVK 834 / 16

NEUE PSYCHOAKTIVE STOFFE (NPS) 

4 Letzas / Frey / Ewald, 

Polizei, Verkehr und 

Technik (Ausgabe 

06/2022), S.50.  

5 Patzak / Metternich 

Forum Strafvollzug 

(Ausgabe 03/2019), S. 

211 ff.
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verfahrens zur Verfü-

gung gestellt. Zusätzlich 

erhalten die Anwender 

eine zweitägige Unter-

weisung im Umgang mit 

dem IONSCAN aus na-

turwissenschaftlicher, 

vollzugspraktischer- und 

rechtlicher Sicht. 

Projekt im Rahmen eines 

Länderverbundverfah-

rens bereits auf insge-

samt zehn Bundesländer 

erweitert und soll im Lau-

fe des Jahres auf drei 

weitere Bundesländer 

und auf den Justizvollzug 

der Niederlande auswei-

tetet werden. Auch ande-

re europäische Nachbar-

länder wie Österreich 

haben bereits Interesse 

bekundet. Hierbei wird 

seitens des LKA RLP die 

ständig aktuell gehaltene 

Datenbank den Teilneh-

mer des Länderverbund-
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diesem Kontext gilt es, 

ein für alle Parteien vor-

teilhaftes Maß der Nut-

zung digitaler Medien 

und Dienste zu ermögli-

chen. Dabei hat das Mo-

dell von zentralen und 

nur eingeschränkt nutz-

baren Computerräumen 

ausgedient. Mit einer 

modernen Haftraum-

medien-Lösung, die vor-

wiegend in den Zellen 

der Insassen zum Tra-

Eine lohnende Investition in die Resozialisierung
von Roman Looser

HAFTRAUMMEDIENSYSTEME IM JUSTIZVOLLZUG 

Moderne Haftraumme-

diensysteme ermöglichen 

den Insassen den An-

schluss an die digitale 

Welt, um sie bestmöglich 

auf ihr Leben nach der 

Entlassung vorzuberei-

ten. Diese Investition in 

die Resozialisierung zahlt 

sich für Insassen und die 

gesamte Gesellschaft 

aus und wird nach und 

nach zum neuen Stan-

dard.

Der Vollzug von Freiheits-

strafen soll die Insassen 

befähigen, künftig straffrei 

zu leben und sich wieder 

in die Gesellschaft einzu-

gliedern. Da die Digitali-

sierung in allen Bereichen 

der Gesellschaft in gro-

ßem Tempo voranschrei-

tet, müssen sich auch 

Institutionen des Frei-

heitsentzugs vermehrt mit 

dem digitalen Wandel 

auseinandersetzen. In 

Strahlkraft über die Lan-

desgrenze hinaus: Eine 

Delegation der Justizbe-

hörden des Bundeslan-

des Berlin trat nach ih-

rem Besuch in Realta 

und Cazis Tignez mit 

den verantwortlichen 

Ingenieuren von IBG in 

Verbindung.

Projekt Bundesland 

Berlin

Der rege Austausch 

führte zur Erteilung ei-

nes Auftrags des Bun-

deslandes Berlin an IBG 

2020 in Betrieb genom-

menen geschlossenen 

Anstalt Cazis Tignez 

integriert werden. Dabei 

zeigte sich, dass sich 

diese Digitalisierungslö-

sung für bestehende 

Bauten sowie für Neu-

bauten gleichermaßen 

gut eignet. Zudem entfal-

tete die zukunftsorien-

tierte Lösung eine 

gen kommt, gelingt der 

Spagat zwischen dem 

Anschluss an die digitale 

Welt und der Gewährleis-

tung der betrieblichen 

Sicherheitsanforderun-

gen.

Beispiel Graubünden 

(Schweiz)

Das Team von IBG Engi-

neering hat zwischen 

2016 und 2019 in einem 

ersten Schritt die Einfüh-

rung der Multimedia-

Lösung in der offenen 

Anstalt Realta geplant 

und begleitet. Die in die-

sem Pilotprojekt gewon-

nenen Erkenntnisse 

konnten anschließend 

bei der Einführung der 

Multimedia-Lösung in der 

Die Justizvollzugsanstalt Realta in der zu Cazis gehörenden Siedlung Realta im Domleschg ist direkt neben 

der neuen Justizvollzugsanstalt Cazis Tignez eine der beiden Justizvollzugsanstalten 

Roman Looser 

Stv. Geschäftsleiter des Bereichs 

IT/Kommunikation bei IBG Engi-

neering AG. Sein Team plante 

und begleitete die Einführung der 

Multimedia-Lösung in der JVA 

Realta sowie in der JVA Cazis 

Tignez und richtet zurzeit rund 

3.500 Zellen in sieben Justizvoll-

zugsanstalten im Bundesland 

Berlin ein. 
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dienst für Kontroll-

Instanzen. Das Surfen 

wie das Mailen werden 

mit sogenannten Freiga-

be-Listen für Insassen-

Gruppen oder für einzel-

ne Personen einge-

schränkt bzw. explizit 

freigeschaltet. Die exter-

nen Kommunikationska-

näle werden durch eine 

Telefonfunktion ergänzt, 

die es den Verantwortli-

chen der Anstalt ermög-

licht, Gespräche zu Si-

cherheitszwecken zu 

„Damit wird Berlin als erstes 

Bundesland in Deutschland 

den Insassen in allen 

Anstalten einen derart breiten 

Zugang zur digitalen Welt 

gewähren.“

schluss begleitet das 

Team von IBG den 

Rollout in sieben Berli-

ner Justizvollzugsanstal-

ten mit insgesamt rund 

3.500 Zellen. Damit wird 

Berlin als erstes Bun-

desland in Deutschland 

den Insassen in allen 

Anstalten einen derart 

breiten Zugang zur digi-

talen Welt gewähren. 

Das in dieser Größen-

ordnung in Europa 

einzigartige Digitalisie-

rungs-Projekt dürfte wie 

die beiden Bündner An-

stalten einen Leucht-

turmeffekt haben.

Flexible und individua-

lisierte Lösungen

Sowohl die in Graubün-

den als auch die in Ber-

lin eingesetzten digitalen 

Lösungen sind äußerst 

flexibel und können indi-

viduell an die betriebli-

chen Bedürfnisse der 

jeweiligen Anstalt bzw. 

an die einzelnen Voll-

Engineering. Zunächst 

wurden die spezifischen 

Bedürfnisse identifiziert, 

dokumentiert und im An-

schluss daran die techni-

sche Lösungsarchitektur 

entwickelt. Wichtig: Haft-

raummediensysteme sind 

keine Standardlösungen, 

die es vorgefertigt zu 

kaufen gibt. IBG erarbei-

tete die Unterlagen der 

europaweiten Ausschrei-

bung in Zusammenarbeit 

mit dem Bundesland Ber-

lin. Seit Vertragsab-

zung nicht nur ihre tech-

nischen und methodi-

schen Fähigkeiten in der 

digitalen Welt, sondern 

trainieren auch den Um-

gang mit Geld. Die Ac-

counts der Insassen 

sind an ihr persönliches 

Geld-Konto gekoppelt, 

womit digitale Dienste 

gekauft oder in einem 

Onlineshop Waren er-

worben werden können. 

Diese finanziellen Funk-

tionalitäten tragen dazu 

bei, dem Normalitäts-

prinzip gerecht zu wer-

den.

Externe Kommunikati-

on

Ein Webbrowser ermög-

licht den Insassen, im 

Internet zu surfen. Zu-

sätzlich bietet die Multi-

media-Lösung einen E-

Mail-Service mit ver-

schiedenen Zusatzfunkti-

onen an, wie zum Bei-

spiel einen automati-

schen Übersetzungs-

zugsstufen angepasst 

werden. Darüber hinaus 

können die zur Verfü-

gung stehenden Funktio-

nen an bestimmte Perso-

nengruppen oder gar an 

Einzelpersonen ange-

passt werden. Die Bedie-

nung ist einfach und intui-

tiv gestaltet, und die 

mehrsprachige Menüfüh-

rung vereinfacht spürbar 

die Kommunikation und 

den Informationsaus-

tausch. Die Insassen ver-

bessern dank der Nut-

HAFTRAUMMEDIENSYSTEME IM JUSTIZVOLLZUG 

überprüfen.

Interne Kommuni-

kation

Auf betrieblicher Ebene 

ermöglicht die Haft-

raummedien-Lösung 

eine einfache und um-

fassende Kommunikati-

on mit den Insassen. 

Pinnwände und Informa-

tions-Bretter mit unzähli-

gen Papieraushängen, 

die oft in verschiedenen 

Sprachen angebracht 

oder zwecks Aktualisie-

rung periodisch ausge-

wechselt werden, gehö-

ren damit der Vergan-

genheit an. Die digitale 

Variante schafft eine 

bessere Übersicht und 

erhöht die Verfügbarkeit 

der relevanten Informati-

onen. Eine weitere mög-

liche betriebsinterne 

Funktion bildet der On-

lineshop, in welchem die 

Insassen im Gefängnis 

erhältliche Produkte wie 

Hygiene-Artikel oder 

„Auf betrieblicher Ebene 

ermöglicht die 

Haftraummedien-Lösung eine 

einfache und umfassende 

Kommunikation mit den 

Insassen.“

S���n����p�����n�:

„Pr���k�� �rf�l���i�� 

��i��� - Pr��i� ���“ �� 

29. Au�us� 2023 ������
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Haftraum-

Medienterminals zum 

Einsatz, die mit einem 

PC vergleichbar sind. In 

Gruppen- oder Perso-

nalräumen können mit 

Set-Top-Boxen Fern-

sehgeräte oder Beamer 

als Ausgabegeräte ver-

wendet werden. Auch 

einfache Telefonappara-

te können an das Sys-

tem angebunden wer-

den. So lassen sich 

sämtliche Multimedia-

Anwendungen optimal 

das System die Möglich-

keit, verschiedene Be-

richte zu generieren, wie 

Kontoauszüge, Verbin-

dungsnachweise oder 

Hinweise auf miss-

bräuchliche Manipulation 

der Endgeräte. Kritische 

Vorkommnisse werden 

vom System sofort ge-

meldet.

Mit einem PC vergleich-

bar

In den Zellen kommen oft 

„So können die Insassen ihre 

Anträge für einen Urlaub oder 

Besuch direkt digital 

einreichen. Das System 

erhöht die Transparenz und 

Nachvollziehbarkeit der 

Prozesse enorm und 

berücksichtigt 

Abwesenheiten von 

Bediensteten bei 

Prozessschritten, was beiden 

Parteien zugutekommt.“

Prozesse unterstützen, 

bei denen der direkte, 

soziale Kontakt zwi-

schen Insassen und 

Bediensteten nicht zwin-

gend erforderlich ist.

Das digitale Antragswe-

sen stellt somit eine wei-

tere weitreichende Ver-

einfachung eines wichti-

gen betrieblichen Pro-

zesses dar. So können 

die Insassen ihre Anträ-

ge für einen Urlaub oder 

Besuch direkt digital 

einreichen. Das System 

erhöht die Transparenz 

und Nachvollziehbarkeit 

der Prozesse enorm und 

berücksichtigt Abwesen-

heiten von Bediensteten 

bei Prozessschritten, 

was beiden Parteien 

zugutekommt. Auch für 

die Unterhaltung stehen 

den Insassen verschie-

dene Kanäle zur Verfü-

gung. So können sie 

etwa digitale Spiele nut-

zen, Radio hören, fern-

sehen sowie Sendungen 

Lebensmittel erwerben 

können.

Digitales Verwaltungs-

verfahren und Unterhal-

tung

Ein wichtiger Aspekt 

von Haftraummedien-

Lösungen im Justizvoll-

zug stellt die Einführung 

des digitalen Verwal-

tungsverfahrens dar. Die 

Digitalisierung soll, wie 

außerhalb der Anstalt, 

zeitgemäß all diejenigen 

gleichzeitig ein Geldkon-

to eröffnet werden. Die 

verschiedenen Dienste 

werden in der Regel pro 

Wochentag nach einem 

festgelegten Zeitpro-

gramm freigeschaltet 

bzw. gesperrt. Bei Ver-

stößen gegen die Voll-

zugsvorschriften können 

Dienste als disziplinari-

sche Maßnahme pro 

Benutzer gesperrt oder 

weiter zeitlich einge-

schränkt werden. Für 

Kontrollzwecke bietet 

aufnehmen.

Administration

Die Benutzer-Konten der 

Insassen können über 

vordefinierte Nutzergrup-

pen dank einem differen-

zierten Rollen- und Be-

rechtigungskonzept ein-

fach eröffnet werden. Die 

zugeteilten Dienste und 

Rechte können zudem 

individuell angepasst 

werden. Bei der Eröff-

nung des Accounts kann 

HAFTRAUMMEDIENSYSTEME IM JUSTIZVOLLZUG 

in einem einzelnen Sys-

tem integrieren, was 

sinnvoll ist und den An-

forderungen des Betrie-

bes entspricht. Die Soft-

ware in den Haftraum-

Medienterminals stellt 

sicher, dass keine 

Fremdgeräte ange-

schlossen werden kön-

nen, und meldet fehlge-

schlagene Versuche. 

Herausforderungen

Die Realisierung digita-

„In den Zellen kommen oft 

Haftraum-Medienterminals 

zum Einsatz, die mit einem 

PC vergleichbar sind. In 

Gruppen- oder 

Personalräumen können mit 

Set-Top-Boxen 

Fernsehgeräte oder Beamer 

als Ausgabegeräte verwendet 

werden. Auch einfache 

Telefonapparate können an 

das System angebunden 

werden.“ 

Die Bedienung des Medienterminals gestaltet sich dank der erprobten Tab-

let-Menüführung als äußerst einfach und intuitiv.
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bringt den Insassen die 

Realität digitaler Prozes-

se im Alltag näher - in 

sehr ähnlicher Form wie 

außerhalb der Gefäng-

nismauern. 

jekt gewonnenen Er-

kenntnisse fließen in die 

Digitalisierung der sieben 

Berliner Justizvollzugsan-

stalten ein.

IBG Engineering befasst 

sich seit acht Jahren in-

tensiv mit Haftraumme-

diensystemen im Justiz-

vollzug und stellt einen 

deutlichen, landesüber-

greifenden Trend hin zur 

Resozialisierung durch 

Digitalisierung fest. Diese 

ler Dienste in Hafträumen 

stellt spezifische Anforde-

rungen an die Infrastruk-

tur. Neben der Span-

nungsversorgung für die 

Endgeräte wird eine 

(kabelbasierte) Datenver-

bindung zum zentralen 

System (vor Ort oder in 

der Cloud) benötigt. 

Standardmäßig kommu-

nizieren IT-Systeme 

heutzutage über eine 

universelle Gebäude-

Verkabelung (UGV), die 

zur Übermittlung der Da-

ten von den Endgeräten 

über das Netzwerk zur 

Zentrale dienen. Die al-

lermeisten Haftanstalten 

verfügen allerdings noch 

nicht über diese Form der 

Netzwerk-Verkabelung, 

geschweige denn über 

ein entsprechend leis-

tungsfähiges Daten-

Netzwerk. In Justizvoll-

zugsanstalten hingegen 

ist die veraltete Koaxial-

Technologie noch weit 

verbreitet, weshalb die-

sen Infrastrukturen in 

jedem Haftraummedien-

HAFTRAUMMEDIENSYSTEME IM JUSTIZVOLLZUG 

Projekt besondere Be-

achtung geschenkt wer-

den muss.

Ausblick - Resoziali-

sierung durch Digitali-

sierung

Die Eignung der Multi-

media-Lösung wird von 

der Forschung bestätigt. 

Das im Auftrag der Ber-

liner Senatsverwaltung 

für Justiz, Vielfalt und 

Antidiskriminierung in 

der Justizvollzugsanstalt 

Heidering von 2018 bis 

2021 durchgeführte For-

schungsprojekt „Re-

sozialisierung durch Di-

gitalisierung“ ist zum 

Schluss gekommen, 

dass digitale Medien im 

Strafvollzug sicher ein-

gesetzt werden können 

und dass sie die Vorbe-

reitung auf das Leben 

nach der Entlassung 

unterstützen. Auch die in 

diesem Forschungspro-

Kontakt: 

Roman Looser

E-Mail 
roman.looser@ibg.ch

Telefon
+41 58 356 60 48 

Die Multimedia-Lösung verbindet Mensch und Technik, fördert durch die Digitalisierung die Resozialisierung.
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berücksichtigen“). Auch 

in den kürzlich aktuali-

sierten Empfehlungen 

für Prognosegutachten 

gehört eine Analyse des 

Haftverhaltens zu den 

wesentlichen Bestand-

teilen der Beurteilung 

(Kroeber et al., 2019). 

Bisher wurden jedoch 

nur wenige Versuche 

unternommen, das Haft-

verhalten strukturiert in 

die Prognose einzube-

ziehen. Dabei ist das 

Verhaltensbeobachtung im Strafvollzug
von Joscha Hausam

VERHALTENSBEOBACHTUNG IM STRAFVOLLZUG

Prognosen im Strafvoll-

zug haben weitreichen-

de Konsequenzen für 

Straftäter und die Ge-

sellschaft. Wissenschaft-

lich fundierte Prognosen 

basieren auf vielfältigen 

Informationen über den 

Täter und die begange-

ne(n) Straftat(en). Dar-

über hinaus ist das Ver-

halten in Haft von be-

sonderer Relevanz für 

die prognostische Beur-

teilung, um relevante Ent-

wicklungen des Täters 

nachvollziehen zu kön-

nen. Bei einigen wichti-

gen juristischen Entschei-

dungen wird eine Analyse 

des Haftverhaltens daher 

explizit gefordert (z.B. zur 

Frage einer vorzeitigen 

Entlassung gem. § 57 

Abs. 1 StGB: „Bei der 

Entscheidung sind insbe-

sondere […] das Verhal-

ten der verurteilten Per-

son im Vollzug […] zu 

sondern auch für voll-

zugliche Entscheidungen 

liefern. In der Praxis wer-

den die Erfahrungen und 

Eindrücke des AVD über 

das Verhalten der Inhaf-

tierten vor allem zu be-

stimmten Anlässen (z.B. 

Vollzugsplankonferen-

zen) eingeholt. Dies ge-

schieht zumeist in Form 

von freien Erfahrungsbe-

richten. Seltener werden 

vorgegebene Listen von 

Verhaltenskriterien ver-

wendet, die von den Ein-

Inhaftierten, haben den 

meisten Kontakt zu 

ihnen und kennen sie 

daher oft gut. Auch bei 

der  Umsetzung thera-

peutischer Maßnahmen 

können sie wichtige Ak-

teure sein (z.B. in der 

Sozialtherapie). Die Be-

obachtungen des AVD 

sind wertvoll, weil sie 

wichtige Hinweise nicht 

nur für den täglichen 

Umgang mit Inhaftierten, 

Haftverhalten ein wichti-

ger und noch wenig un-

tersuchter Faktor, der 

nicht nur für die Progno-

se, sondern auch für an-

dere Bereiche relevant 

sein kann (z.B. zur Abbil-

dung von Fortschritten 

oder Rückschritten nach 

Behandlungsmaßnah-

men).

Im vorliegenden Beitrag 

wird ein Instrument zur 

systematischen Beurtei-

lung des Haftverhaltens 

vorgestellt. Die Erfas-

sung erfolgt auf Basis 

von Alltagsbeobachtun-

gen des Allgemeinen 

Vollzugsdiensts (AVD). 

Der AVD stellt die größte 

Berufsgruppe im Vollzug 

dar und ist für die Beauf-

sichtigung, Versorgung 

und Betreuung der Inhaf-

tierten zuständig. Sie 

sind häufig die ersten 

Ansprechpartner für die 

Dr. phil. Joscha Hausam

Wissenschaftlicher Mitarbeiter in 

der Charité - Universitätsmedizin 

Berlin - Institut für Forensische 

Psychiatrie 

Das Institut der Forensischen Psychiatrie der Chatrié Universitätsmedizin befindet sich in Berlin. 
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mehrerer Verhaltens-

weisen gleichzeitig und 

können auch von nicht 

speziell geschultem Per-

sonal bearbeitet wer-

den. Das Instrument 

besteht aus zwei Ra-

tingskalen mit unter-

schiedlicher Zielset-

zung: Die Berliner 

Haftverhaltensskalen 

(BHVS) zur Verhalten-

seinschätzung und die 

SWAP-Rating Scale zur 

Persönlichkeitseinschät-

zung. Die Items beider 

Erfassung des Haftver-

haltens. Daher haben wir 

im Rahmen eines For-

schungsprojektes zur 

Evaluation der Berliner 

sozialtherapeutischen 

Abteilungen und Siche-

rungsverwahrung ein 

Instrument zur Verhal-

tensbeurteilung (soge-

nannte Ratingskala) ent-

wickelt. Ratingskalen 

sind ökonomisch in der 

Anwendung, erlauben 

eine schnelle und zuver-

lässige Einschätzung 

„Vor allem 

‚niedrigschwelliges‘ 

Fehlverhalten (z.B. 

Beleidigungen, Drohungen 

oder Verweigerung) wurde 

häufig beobachtet, aber nicht 

gemeldet, wenn es nicht 

sanktionswürdig war. Diese 

Schwerpunktsetzung ist 

angesichts knapper 

Ressourcen zwar 

verständlich, aber 

möglicherweise ‚am falschen 

Ende gespart‘.“

In diesem Zusammen-

hang sollen zwei inte-

ressante Studien kurz 

skizziert werden, die 

sich mit der Frage be-

schäftigt haben, welche 

Verhaltensweisen vom 

AVD beobachtet und 

dann berichtet werden. 

Atkinson und Mann 

(2012) stellten in ihrer 

qualitativen Untersu-

chung fest, dass die 

Mitarbeiter des AVD 

gute Beobachter sind, 

aber einige problemati-

sche Verhaltensweisen 

nicht melden. Dafür wur-

den drei Gründe identifi-

ziert: Gewöhnung (z.B. 

erhöhte Akzeptanz von 

antisozialem Verhalten 

in Haft), prozessuale 

Faktoren (z.B. Zeitman-

gel oder fehlende Be-

rücksichtigung in Tea-

mentscheidungen) und 

individuelle Faktoren des 

Personals (z.B. man-

gelndes Vertrauen oder 

Sorge, die Beziehung zu 

den Inhaftierten zu ge-

richtungen selbst zusam-

mengestellt wurden. Die-

se weitgehend erfah-

rungsbasierten und sub-

jektiven Einschätzungen 

sind problematisch, da 

sie verzerrt, fehlerhaft 

und nicht vollständig sein 

können. Kognitive Ver-

zerrungen und Urteilsfeh-

ler sind ein häufiges, 

menschliches Phänomen 

und auf weitgehend un-

bewusste kognitive Pro-

zesse zurückzuführen 

(Kahnemann, 2012). 

nicht sanktionswürdig 

war. Diese Schwer-

punktsetzung ist ange-

sichts knapper Ressour-

cen zwar verständlich, 

aber möglicherweise 

„am falschen Ende ge-

spart“: In der Studie wa-

ren es vor allem diese 

niedrigschwelligen Fehl-

verhaltensweisen, die 

spätere Bewährungswi-

derrufe und Straftaten 

vorhersagten. Zusam-

menfassend lässt sich 

festhalten, dass der 

fährden). In einer ande-

ren Studie entwickelten 

McDougall und Kollegen 

(2013) einen komplexen 

Beobachtungsbogen. 

Vereinfacht ausgedrückt 

wurde eine Strichliste 

über problematische Ver-

haltensweisen im Haftall-

tag geführt. Vor allem 

„niedrigschwelliges“ Fehl-

verhalten (z.B. Beleidi-

gungen, Drohungen oder 

Verweigerung) wurde 

häufig beobachtet, aber 

nicht gemeldet, wenn es 

VERHALTENSBEOBACHTUNG IM STRAFVOLLZUG

Skalen werden auf einer 

5-stufigen Skala erfasst 

(von „noch nie beobach-

tet“ bis „sehr häufig beo-

bachtet“). Beispielhaft 

wird die BHVS beschrie-

ben. Die 54 Items der 

BVHS erfassen das So-

zialverhalten gegenüber 

Bediensteten und Mitin-

haftierten, aggressive 

Verhaltensweisen, le-

benspraktische Fertig-

keiten und subkulturelle 

Aktivitäten. Die Items 

lassen sich nach inhaltli-

AVD eine wichtige Infor-

mationsquelle zum Haft-

verhalten darstellt, die 

aber bisher selten struk-

turiert erschlossen und 

für prognostische Zwe-

cke genutzt wird.

Trotz des Bedarfs und 

der Relevanz für die Be-

urteilung therapeutischer 

Fortschritte und ihrer 

möglichen prognosti-

schen Bedeutung gibt es 

kaum geeignete Verfah-

ren zur strukturierten 

„Ratingskalen sind 

ökonomisch in der 

Anwendung, erlauben eine 

schnelle und zuverlässige 

Einschätzung mehrerer 

Verhaltensweisen gleichzeitig 

und können auch von nicht 

speziell geschultem Personal 

bearbeitet werden.“
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verlauf erkennen zu 

können. Zudem zeigten 

die Untersuchungen, 

dass eine strukturierte 

Erfassung des Haftver-

haltens die Prognose 

verbessern kann. Dabei 

erwiesen sich vor allem 

die Einschätzungen zu 

problematischen Verhal-

tensweisen im Haftalltag 

als prädiktiv und inkre-

mentell valide in der 

Vorhersage des zukünf-

prognoserelevante Haft-

verhaltensweisen reliabel 

und valide erfassen. Die 

BHVS erwies sich über 

mehrere Zeitpunkte hin-

weg als veränderungs-

sensitiv und kann somit 

als prozessbegleitende 

Diagnostik eingesetzt 

werden, um anhand des 

Haftverhaltens frühzeitig 

Therapiefortschritte, 

Stagnationen oder Rück-

schritte im Behandlungs-

inwieweit die Einschät-

zungen von unter-

schiedlichen Bedienste-

ten zu einem Inhaftier-

ten übereinstimmen. Die 

Beurteiler-

Übereinstimmung war 

zufriedenstellend. Dies 

ist bemerkenswert, da 

der AVD weder ein Ma-

nual noch eine spezifi-

sche Schulung zur An-

wendung des Instru-

ments erhalten hat. Er-

wartungsgemäß war die 

Übereinstimmung höher, 

wenn die Einschätzun-

gen von Bediensteten 

vorgenommen wurden, 

die die Inhaftierten gut 

kannten (z.B. Bezugsbe-

treuer). 

Mit dem Instrument las-

sen sich therapie- und 

chen Gesichtspunkten 

neun Skalen und zwei 

Dimensionen zuordnen 

(siehe Tabelle 1). 

Im Folgenden werden 

wesentliche Ergebnisse 

skizziert (ausführlich bei 

Hausam, 2020). Von 

zentraler Bedeutung bei 

Fremdeinschätzungen ist 

die Beurteiler-

Übereinstimmung, d.h. 

VERHALTENSBEOBACHTUNG IM STRAFVOLLZUG

tigen Legalverhaltens 

nach Entlassung. Inkre-

mentell bedeutet, dass 

die Einschätzungen in 

Ergänzung zu etablier-

ten standardisierten Ri-

sikoinstrumenten (z.B. 

Level of Service Inven-

tory – Revised) die Vor-

hersage zukünftiger 

Rückfälligkeit verbesser-

te. Dies ist besonders 

relevant, da es trotz der 

vielversprechenden Er-

„Mit dem Instrument lassen 

sich therapie- und 

prognoserelevante 

Haftverhaltensweisen reliabel 

und valide erfassen.“

Posi�ve Verhaltensdimension

Konstruk�ves Kontaktverhalten zum AVD

(12 Items, z.B. Der Inha�ierte tri� Bediensteten zugänglich, offen und ehrlich gegenüber);

Prosoziales Verhalten gegenüber Mi�nha�ierten

(6 Items, z.B. Der Inha�ierte ist Mi�nha�ierten gegenüber hilfsbereit);

Zuverlässigkeit und Eigenverantwortung

(7 Items, z.B. Der Inha�ierte achtet selbstständig auf wich�ge Termine);

Freizeitstruktur und Interessen

(5 Items, z.B. Der Inha�ierte kann seine Freizeit gut strukturieren);

Nega�ve Verhaltensdimension

Destruk�ves Kontaktverhalten zum AVD

(9 Items, z.B. Der Inha�ierte verliert die Beherrschung, wenn er eine Entscheidung nicht ein-

sieht);

An�soziales Verhalten gegenüber Mi�nha�ierten

(6 Items, z.B. Der Inha�ierte schikaniert andere);

Verbal aggressives Verhalten

(2 Items, z.B. Der Inha�ierte zeigt in Konflikten mit Mi�nha�ierten verbal aggressives Verhalten);

Körperlich aggressives Verhalten

(2 Items, z.B. Der Inha�ierte wird ohne erkennbaren Anlass handgreiflich);

Subkulturelles Verhalten

(5 Items, z.B. Der Inha�ierte nutzt unerlaubt Mobilfunkgeräte).

Tabelle 1: Übersicht der Berliner Haftverhaltensskalen
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Straf- und Maßregelvoll-

zug vor, die eine individu-

elle Querschnitts- und 

Verlaufsdiagnostik er-

möglichen. Das Instru-

ment wird auf Anfrage 

zur Verfügung gestellt. 

Es ist jedoch darauf hin-

zuweisen, dass es sich 

noch in der Entwicklung 

befindet und weiterer 

Forschungsbedarf be-

steht. 

Interessierte können 

die BHVS 

(https://survey.charite.de/

bhvs/) 

und SWAP-Rating Scale 

(https://survey.charite.de/

swap-rs/) 

online ausprobieren. 

tiert werden. Es gibt den 

Bediensteten des AVD 

ein Werkzeug an die 

Hand, um die oben be-

schriebenen nied-

rigschwelligen Problem-

verhaltensweisen zu 

erfassen und routinemä-

ßig zu berichten. Das 

Instrument kann auch 

ein geeignetes Mittel 

sein, um die drei von 

Atkinson und Mann 

(2012) identifizierten 

Gründe für die Nichtmel-

dung von problemati-

schen Verhaltensweisen 

zu adressieren (z.B. ge-

gen den Gewöhnungsef-

fekt). Darüber hinaus 

erfassen die Skalen ein 

breites Verhaltensspekt-

rum jenseits sanktions-

würdigen Fehlverhal-

tens, wie z.B. prosozia-

les Verhalten gegenüber 

Bediensteten oder le-

benspraktische Fertig-

keiten, die in der Be-

handlung ebenfalls zu 

adressieren und fördern 

sind. Die Anwendung 

gebnisse unangemessen 

wäre, Prognosen aus-

schließlich auf Basis des 

Haftverhaltens vorzuneh-

men. Strukturierte Ver-

haltenseinschätzungen 

können vielmehr eine 

sinnvolle Ergänzung im 

Risikomanagement dar-

stellen.

In der Praxis kann das 

Instrument mit geringem 

zeitlichen und personel-

len Aufwand in die Ar-

beitsroutine implemen-
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und Prognose 

(Dissertation). Hildes-

heim: Universitätsver-

lag.

Kahneman, D. (2012). 
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Empfehlungen für Prog-

nosegutachten: Erfah-

rungswissenschaftliche 

Empfehlungen für krimi-

be die Beurteilung indi-

viduell zu einer vertief-

ten inhaltlichen Ausei-

nandersetzung mit den 

Inhaftierten geführt, 

aber auch innerhalb des 

Teams fruchtbare Dis-

kussionen angeregt. 

Damit sind auch positive 

Effekte auf die Selbst-

wirksamkeit und Arbeits-

zufriedenheit der Be-

diensteten zu erwarten, 

z.B. wenn die Verhal-

tensbeurteilungen in 

vollzugliche Entschei-

war zudem mit positiven 

Nebeneffekten verbun-

den. Trotz anfänglicher 

Skepsis gegenüber dem 

methodischen Ansatz 

äußerten sich die Be-

diensteten des AVD im 

Rahmen des Evaluati-

onsprojektes überwie-

gend positiv. Es habe 

insgesamt zu einer 

Schärfung der Wahrneh-

mung für therapie- und 

vor allem prognoserele-

vante Verhaltensmerk-

male geführt. Zudem ha-

dungsprozesse einflie-

ßen. Insofern ist durch 

die Implementierung 

eine Wertschätzung des 

AVD und ihrer Perspekti-

ve zu erwarten.

Das Instrument wurde 

und wird inzwischen in 

weiteren Einrichtungen 

eingesetzt und überprüft. 

Für die Anwendung in 

der Praxis liegen alters-

und geschlechtsspezifi-

sche Normwerte für den 

behandlungsorientierten 
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 Konzeption und Durchführung 

individueller Personalauswahl-

verfahren (Assessment Center) 

für Führungskräfte

 Managementtrainings zur Förde-

rung und Weiterentwicklung von 

Nachwuchsführungskräften

 Trainings, Veranstaltungen und 

Beratung im Bereich Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit 

(Medienakademie der nieder-

sächsischen Justiz)

 Beratung und Coaching von Füh-

rungskräften

 Informationen über Trends und 

aktuelle Veränderungsprozesse 

im Justizvollzug  u. a. durch die 

Herausgabe unseres Newsletters

Die Räume der Führungsakademie 

für den Justizvollzug befinden sich 

in der Fuhsestraße 30 in Celle. Dort 

stehen auch Tagungsmöglichkeiten 

zur Verfügung. 

An Führungskräfte werden 

überall hohe Anforderungen ge-

stellt. Für Sie als Führungskräfte 

im Justizvollzug gilt das ganz 

besonders. Auf Sie konzentrieren 

sich nicht nur die Erwartungen 

Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter, sondern auch die der Ge-

fangenen und der Öffentlichkeit. 

Erwartungen, die nicht einfach zu 

erfüllen sind. Wie können Sie 

vorhandene Ressourcen besser 

nutzen? Wie begleiten Sie Ver-

änderungsprozesse begleitet und 

initiieren Innovationen? Wie ge-

hen Sie professionell mit den 

Medien um? Wir unterstützen Sie 

als Führungskraft im Justizvoll-

zug bei der Wahrnehmung Ihrer 

vielfältigen Aufgaben.

Wir bieten an:

 Organisation von Veranstaltun-

gen zu aktuellen Themen 

 Beratung bei Projekten und 

Organisationsentwicklung

Die Räumlichkeiten der Führungsakademie 

befinden sich in der Fuhsestraße 30 in Celle

Die Führungsakademie... 

https://bildungsinstitut-

justizvollzug.niedersachsen.de/ 
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